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Liebe Mitbürgerinnen 
           und Mitbürger
Liebe Mitbürgerinnen 
           und Mitbürger

„Wir können den Wind 
nicht ändern, 
aber wir können die Segel 
richtig setzen“
(Aristoteles)

„Wir können den Wind 
nicht ändern, 
aber wir können die Segel 
richtig setzen“
(Aristoteles)

Selbst in diesen turbulenten Zeiten haben wir unsere Zukun�  selbst in der Hand! 
Statt abzuwarten und sich treiben zu lassen, sind geschicktes Navigieren und Anpacken gefragt. 
In Zeiten jedoch, in denen auf eine Krise gleich die nächste Krise folgt, ist das nicht immer einfach. Vielfach ist es nur möglich, zu 
reagieren, statt zu agieren und nach vorne zu steuern. Trotzdem ist es uns auch in diesem Jahr gelungen, vieles umzusetzen. 
So fanden nach drei Jahren Corona-Einschränkungen in 2023 endlich wieder alle Veranstaltungen in gewohnter Form statt, die 
Sanierung der Hochfi rsthalle/Kindergarten Kappel konnte erfolgreich umgesetzt werden. Das alte Rathaus Kappel erstrahlt in 
neuem Glanz und auch Rückschläge wie die enormen Unwetterschäden an der sanierten Schliechtstraße sowie zuletzt die 
bakterielle Verunreinigung des Leitungswassers haben wir gemeistert.
So werden wir auch in 2024 mit vollen Segeln die Gemeinde weiterbringen. Unsere gesamte Straßenbeleuchtung wird auf 
sparsame LED-Beleuchtung umgestellt, die Sanierung der L156 in Kappel kommt in die konkrete Detailplanung, zwei Planungs-
büros sind beau� ragt, den Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet vorzubereiten. Für viele Maßnahmen sind Zuschüsse 
beantragt und mit Spannung werden wir die Entwicklung unseres „Schulcampus 2026“ weiterverfolgen.
Um für diese wichtigen Projekte weiterhin das Ruder selbst in der Hand zu behalten, ist es wichtig, unser Miteinander zu stärken, 
Hand in Hand zu arbeiten, uns gegenseitig wertzuschätzen, Verständnis füreinander aufzubringen und unser vielfältiges Gemeinde-
leben als Chance zu begreifen. Lenzkirch hat schon viele Stürme umschi¢   und gemeinsam gelingt uns das auch in Zukun� .
Bleiben wir optimistisch und verlieren wir nicht den Zusammenhalt, der uns stark macht. Weihnachten ist die Zeit innezuhalten 
und sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Es ist das Fest der Liebe, der Familie und des Zusammenkommens. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen besinnliche Weihnachten 
und genießen Sie die gemeinsame Zeit. Für das kommende Jahr 
wünsche ich Zufriedenheit, Gesundheit und viele glückliche Momente.

Herzlichst
Ihr Bürgermeister

Andreas Graf
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Wir wünschen frohe Weihnachten  
und einen guten  

Rutsch ins neue Jahr. 

Weihnachtskonzert 

 des Musikverein Saig e.V. 

Am 26. Dezember um 
10:30 Uhr im Haus des 

Gastes in Saig. 

 

Wir wünssschen frrfrfrfrfrohe Weihnachten
und einen guten

Rutsch ins neue Je Je JJahr.

Weihnachtskonzerttt

des Musikverein Saig e.V.

Am 26. Dezember um
10:30 Uhr im Haus des

Gastes in Saig.

Haben Sie schon ein Weihnachtsgeschenk? 
Nein, dann überraschen Sie doch mit einem Gutschein der Gewerbegemeinschaft  Lenzkirch. 

  
 
 
  

Sie erhalten diesen bei der Sparkasse Lenzkirch. 
Einzulösen in den Geschäft en, beim Handwerk oder 

in der Gastronomie. 
Fahr nicht fort, kauf vor Ort! 

Ihre Gewerbegemeinschaft Lenzkirch wünscht frohe Weihnachten  
und ein gutes neues Jahr. 

Ihre Gewerbegemeinschaft Lenzkirch wünscht frohe Weihnachten 
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Das Mitteilungsblatt „Amtsblatt der Gemeinde Lenzkirch“ mit den Amt-
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WICHTIGE RUFNUMMERN

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinde Lenzkirch
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald   
  

1. Änderungssatzung
zur Satzung über die Satzung über den Anschluss an die öf-

fentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung – WVS) 
vom 01.07.2023   

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch am 
14.12.2023 folgende Änderung der Wasserversorgungssatzung 
vom 01.07.2023 beschlossen: 
  

§ 1 
  

§ 43 (Grundgebühr) erhält folgende Fassung: 
 
1. Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße 

erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit 
einer Nenngröße von:

 
  
Wasserzähler 
Q3 = 4 (Qn 1,5 und 2,5) 4,10 €/Monat 
Q3 = 10 (Qn 3,5 und 5(6)) 7,90 €/Monat 
Q3 = 16 (Qn 10) 12,00 €/Monat 
  
Großwasserzähler 
Q3 = 25 (bis DN 50) 38,90 €/Monat 
  
Verbundwasserzähler 
Q3 = 63 (bis DN 80) 67,10 €/Monat 
  
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzäh-
lern entfällt die Grundgebühr. 
  

§ 2 
  

§ 44 (Verbrauchsgebühren) erhält folgende Fassung:
1. Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wasser-

menge (§45) berechnet. 
Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 2,86 Euro.

GEMEINDEVERWALTUNG LENZKIRCH  
UND BÜRGERBÜRO IM RATHAUS  07653 / 684 -  0

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag + Donnerstag zusätzlich 14.00 - 17.00 Uhr
(und nach Vereinbarung)
Bauhofleiter Hartwig Frank  684-51
Wassermeister Thomas Raufer  684-52
Tourist-lnformation Lenzkirch (Kurhaus) 07652/1206-8401

BEREITSCHAFTSDIENSTE

ÄRZTLICHER NOTDIENST 116 117
an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 18.00 - 8.00 Uhr
Mittwoch 13.00 - 8.00 Uhr, Freitag 16.00 - 8.00 Uhr
ZAHNÄRZTLICHER NOTDIENST  01801-116116

WICHTIGE RUFNUMMERN

Notruf 110
Feuerwehr/Rettungsdienst  112 
Feuerwehr Lenzkirch 
Kommandant Jürgen Lindner 0170/7300505 
Feuerwehr Saig 
Kommandant Michael Birkenberger  0160 /102 1057 
Feuerwehr Kappel 
Kommandant Pirmin Winterhalder  964333 
Feuerwehr Raitenbuch 
Kommandant Ulrich Ruth 961645
Polizei Lenzkirch 96439-0 
Polizei Titisee-Neustadt 07651/9336-0
Forstverwaltungen: 
Gemeindeförsterin Lenzkirch Saskia Kiefer 0761/2187-5147   
F.F. Forstrevier Julian Wille 0175/22293 67
Energiedienst  07623/92-0 
Störungsnummer für Kunden rund um die Uhr 07623/92-1818
PYUR ehem. Primacom (Störung)  030/25777777 
täglich 8.00 - 22.00 Uhr
Postagentur   960879
Heliosklinik Neustadt 
Sprechstunden: Sa., So. + Feiertag von 10.00 - 16.00 Uhr  07651/29-0
Krankentransporte (sitzend) 07656/221
Familienwerk Sölden e.V. - ehemals Dorfhelferinnenstation 
Stefanie Di Mauro 07651/9722338 
 0176/17612563  
stefanie.dimauro@familienwerk-soelden.de 
www.familienwerk-soelden.de
Sozialstation Hochschwarzwald  
Leitung: Felix Vogelbacher 07651/1464
Integrationsfachdienst, Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch 
erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen und deren  Arbeitgeber
 0711/250832800 
info@freiburg@ifd.3in.de, www.ifd-be.de
Beratungsstelle für ältere Menschen Hochschwarzwald 07651/911834
Lebenshilfe Südschwarzwald e. V. 07651/936260
Essen auf Rädern Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald 
Wendelin Schuler 07651/911834
Diakonisches Werk Breisgau- 
Hochschwarzwald 07651/9399-0 
www.onlineberatung-diakonie-baden.de
Fachstelle Sucht, bwlv 07651/2422 
fs-freiburg@bw-lv.de
Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e. V.  0761/36122 
info@bsvsb.org, www.bsvsb.org
Tierschutzverein Hochschwarzwald e. V.  07655/9331389 
oder mobil 0176/45674676 und 017699556125 
info@tierschutz-hochschwarzwald.de 
www.tierschutz-hochschwarzwald.de
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§ 3 
  
Diese 1. Änderungssatzung tritt rückwirkend am 01.01.2023 
in Kraft. Im Übrigen bleibt die Wasserversorgungssatzung vom 
01.07.2023 unverändert in Kraft. 
  
Lenzkirch, den 14.12.2023 

  
  
  

Andreas Graf 
Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
 
Einladung zur öffentlichen Informationsveran-
staltung „Windpark Lenzkirch / Olpenhütte“ 
am Donnerstag, 25.01.2024 um 18.30 Uhr im Haus des Gas-
tes, Saig (Dorfplatz 4, 79853 Lenzkirch) 
Einlass ab 18:00 Uhr, Beginn 18:30 Uhr
Tagesordnung (ca. 90 Min):
•	 Vorstellung des Projektes, Ablauf des Verfahrens
•	 Aktueller Planungsstand und Gutachtenergebnisse
•	 Fragerunde 
Infomarkt an Themeninseln (ca. 30 Min)
•	 Ins Gespräch kommen und Klären weiterer Fragen an ver-

schiedenen Themeninseln im Raum 
Ende 21:00 Uhr     
  
In Lenzkirch soll im Gebiet Olpenhütte bis Ende 2026 ein neuer 
EnBW-Windpark mit 6 Windenergieanlagen entstehen. Dabei 
möchte die EnBW, dass Sie als Anwohner*innen im direkten Um-
kreis des Windparks die Projektpläne frühzeitig kennenlernen. 
Erfahren Sie bei der Informationsveranstaltung alles über das 
Windparkprojekt „Lenzkirch / Olpenhütte“. 
  
Stellen Sie auch im Vorfeld Fragen, die Ihnen wichtig sind – be-
quem per E-Mail an den Vorhabensträger unter 
Windpark-Lenzkirch@enbw.com. 

Fragen, die bis zum 18. Januar 2024 per Mail eingehen, werden 
beim Bürgerdialog beantwortet.
Mehr Infos: www.enbw.com/Lenzkirch 
  
Auch die Beteiligungsmöglichkeit, die die EnBW den Bürgern vor 
Ort anbieten möchte, wird erläutert. 
Neben der Vorstellung des Projekts haben Sie die Möglichkeit, 
direkt mit den Mitarbeitenden am Projekt ins Gespräch zu kom-
men. 
  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den Dialog mit Ihnen! 
  
Lenzkirch, 14.12.2023 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Lenzkirch 

79104 Freiburg, 20. November 2023

Genehmigung
der öffentlich-rechtlichen  Vereinbarung zwischen den 

Gemeinden Feldberg (Schwarzwald) und Lenzkirch 
bezüglich der Beseitigung der Abwässer der im Bereich 

Windgfällweiher, Raitenbucher  Straße 
(Gemeinde Lenzkirch) gelegenen Grundstücke 

Flst. Nrn. 114/1 und 145/2 der Gemarkung Lenzkirch

Die Gemeinden

Feldberg (Schwarzwald) und Lenzkirch

haben eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Beseiti-
gung der im Bereich Windgfällwei her, Raitenbucher Straße (Ge-
meinde Lenzkirch) liegenden Grundstücke Fist. Nrn. 114/1 und 
145/2 der Gemarkung Lenzkirch abgeschlossen.

Nach § 25 Abs. 5 in Verbindung mit § 28 Abs. 2 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammen arbeit (GKZ) in der Fassung 
vom 16.09.1974 (GBI. S. 408}, zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 04.04.2023 (GBI. S. 137, 142}, wird hiermit 
diese öffentliche-rechtliche  Vereinbarung genehmigt.

Dr. Barth
Erster Landesbeamter

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
zwischen

der Gemeinde Lenzkirch,  vertreten durch Bürgermeister 
Andreas Graf und

der Gemeinde Feldberg, vertreten durch Bürgermeister 
Johannes Albrecht

über die Beseitigung der Abwässer 
im Bereich Windgfällweiher

Vorbemerkung
Zur Verbesserung des Umweltschutzes  und der Reinhaltung 
von Gewässern, soll das Grundstück im Bereich Windgfällwei-
her, Raitenbucher Straße (Gemeinde Lenzkirch) über Druck- 
entwässerungsleitungen an die öffentliche Entwässerung der 
Gemeinde Feldberg angeschlossen werden.

§1

Die Abwässer des im beigefügten Lageplan näher gekenn-
zeichneten  Teilgebietes der Gemarkung Lenzkirch werden an 
die öffentliche Schmutzwasserleitung der Gemeinde Feldberg 
angeschlossen. Das Teilgebiet umfasst das auf der Gemarkung 
Lenzkirch liegende Grundstück Flst.Nr. 114/1 und 145/2.

Im Konzept „Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum“ der 
Gemeinde Lenzkirch ist für die sen Bereich der Anschluss an die 
öffentliche Entwässerung  nichts aufgeführt.

Der Lageplan mit der Darstellung Abgrenzung des Gebietes ist 
Bestandteil dieser Vereinba rung.
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§2

Die Gemeinde Feldberg erfüllt an Stelle der Gemeinde Lenzkirch 
in eigener Zuständigkeit innerhalb des oben näher bezeichneten 
Bereiches Windgfällweiher, Raitenbucher Straße die Aufgaben 
der Abwasserbeseitigung, soweit sie das Schmutzwasser be-
trifft.
Damit gilt für diesen Bereich die Abwassersatzung  der Gemein-
de Feldberg.

Die Kosten für Bau, Unterhaltung und Änderungen der Abwas-
seranlage  bis zum Anschluss an das Ortsnetz Altglashütten in 
der Windgfällstraße  werden vom Eigentümer des betroffenen 
Grundstücks bezahlt.

§3

Satzungen, die sich auf das der Gemeinde Feldberg übertragene 
Aufgabengebiet beziehen, einschließlich deren Änderungen, 
werden von der Gemeinde Lenzkirch in der Form der Satzung 
über öffentliche Bekanntmachungen in der Gemeinde bekannt 
gemacht.
 

§4

Die Gemeinde Feldberg verpflichtet sich, das auf den in § 1 ge-
nannten Grundstücken anfallende Schmutzwasser in ihre Ab-
wasseranlagen einleiten zu lassen, in der Kläranlage zu reinigen 
und für die Einleitung der gereinigten Wässer in den Vorfluter zu 
sorgen.

§5

Die Gemeinde Feldberg sowie die Gemeinde Lenzkirch sind 
verpflichtet über wichtige Fra gen, welche diese Vereinbarung 
berühren, einander rechtzeitig zu unterrichten.

§6

1. Diese Vereinbarung ist zeitlich nicht begrenzt.

2. Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist nur unter Einhaltung 
einer Frist von drei Jahren auf Ende eines Kalenderjahres  mög-
lich

3. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

§8

1. Bei Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung wird, sofern dies 
einer der Beteiligten verlangt, als Schiedsstelle der Leiter des 
Kommunalamtes  beim LRA Breisgau-Hochschwarzwald ange-
rufen.

2. Der Rechtsweg ist hierdurch nicht ausgeschlossen.

§9

Ergeben sich in Zusammenhang mit der Anwendung bzw. der 
Ausführung des Abwasserabgabengesetzes Änderungen grund-
sätzlicher Art, so hat jeder Beteiligte das Recht, eine Anpassung 
des Inhalts dieser Vereinbarung zu verlangen.

§10

1. Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der letzten öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

2. Diese Vereinbarung wurde
vom Gemeinderat der Gemeinde Feldberg, am: 26.07.2022 
vom Gemeinderat der Gemeinde Lenzkirch, am: 02.03.2023 ge-
nehmigt
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Gemeinde Feldberg(Schwarzwald)
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Satzung über die öffentliche  
Abwasserbeseitigung 

(Abwassersatzung - AbwS)
Aufgrund von § 46 Absatz 4 und 5 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnun-
fügr Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Absatz2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Feldberg 
(Schwarzwald) am 06.11 .2018 folgende Satzung beschlossen.

1. Allgemeine Bestimmungen
§ 1

Öffentliche Einrichtung
(1) Die Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) betreibt die Besei-
tigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers als eine öf-
fentliche Einrichtung. Voraussetzung für die Beseitigung ist, dass 
das Abwasser über eine Grundstücksentwässerungsanlage in 
die öffentliche Abwasseranlage gelangt oder zu einer öffentli-
chen Abwasserbehandlungsanlage gebracht(angeliefert) wird.
(2) Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigungg anz oder teil-
weise durch Dritte vornehmen lassen
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung. Erweiterung oder Än-
derung der öffentlichen Abwasseranlagen besteht nicht.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusam-
men abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Nie-
derschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswas-
ser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und 
gesammelten Flüssigkeiten.
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Ge-
meindegebiet angefallene Abwasser zu sammeln, den Abwas-
serbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche 
Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, 
Anlagen zur Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch 
die die öffentlichen Abwasseranlagen entlastet werden, Re-
genrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, 
Retentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und 
Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlagswas-
ser (unter anderem Mulden- und Rigolensysteme, Sickermul-
den/-teiche/-schächte), soweit sie nicht Teil der Grundstücks- 
entwässerungsanlage sind, sowie offene und geschlossene Grä-
ben, soweit sie von der Gemeinde zur öffentlichen Abwasser-
beseitigung benutzt werden. Zu den öffentlichen Abwasseran- 
lagen gehört auch für die Abwasserbeseitigung hergestellte 
künstliche Gewässer gemäß $ 17 Absatz l Nr. l KAG sowie der 
Teil der Hausanschlussleitung, der im Bereich der öffentlichen 
Verkehrs- und Grünflächen verläuft(Grundstücksanschluss).
(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtun-
gen, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung 
des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage dienen. 
Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im 
Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem Grund-
stücksanschluss zuführen (Grundleitungen), Prüfschächte so-
wie Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwässerung und 
Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser, 
soweit sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden.
(4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmä-
ßige Ableitungen in den öffentlichen Kanal. Drosseleinrichtun-

gen dienen der gleichmäßigen und reduzierten (gedrosselten) 
Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie sind so 
auszulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen 
(zum Beispiel Starkregen) erfolgt.

II Anschluss und Benutzung
§ 3

Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur 
Benutzung

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser an-
fällt, sind nach näherer Bestimmung dieser Satzung berechtigt 
und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentliche Abwasser- 
anlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf 
den Grundstücken anfallende Abwasser der Gemeinde im Rah-
men des § 46 Absatz l und Absatz 2 WG zu überlassen. Der Erb- 
bauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des 
Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers.
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Absatz l trifft 
auch die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Woh-
nung berechtigten Personen.
(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für 
sie bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig 
hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach 
Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grund-
stück innerhalb von sechs Monaten nach der betriebsfertigen 
Herstellung anzuschließen.
(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der An-
schluss im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des 
Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls ge-
boten ist.

§ 4
Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öf-
fentliche Abwasseranlage technisch unzweckmäßig oder die 
Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die öffent-
liche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde ver-
langen oder gestatten, dass das Grundstück an eine andere öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen wird
(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasser- 
anlage noch nicht hergestellt, kann die Gemeinde den vorläufi-
gen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage ge-
statten oder verlangen.

§ 5
Befreiungen

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die 
öffentliche Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur Benut-
zung deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 Absatz 5 Satz l WG 
der nach § 3 Absatz l und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und 
solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Benutzung 
wegen seines die öffentlichen Belange überwiegenden privaten 
Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zu-
gemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich 
unbedenklich ist.

§ 6
Allgemeine Ausschlüsse

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche 
Stoffe ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klärwer-
ke,  den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die Schlamm-
beseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, die 
öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre Funktionsfähig-
keit oder Unterhaltung behindern, erschweren oder gefährden
können, oder die den in öffentlichen Abwasseranlagen arbei-
tenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt 
auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.
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(2) Insbesondere sind ausgeschlossen
1.  Stoffe - auch Im zerkleinerten Zustand -, die zu Ablagerungen 
oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasseranlagen füh-
ren können (zum Beispiel Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, 
Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenabfäl-
le, Schlachtabfälle, Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, Pansen-
inhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstände);
2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stof-
fe (zum Beispiel Benzin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle und Fette, 
ÖI-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pflan-
zenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut aus 
Schlachtungen, mit Krankheitskeimen behaftete oder radioakti-
ve Stoffe) sowie Arzneimitteln;
3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und 
Molke; 
4. faulendes und sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel 
milchsaure Konzentrate, Krautwasser);
5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämp-
fe verbreiten kann;
6. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht ent-
spricht;
7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den 
Richtwerten des Anhangs A. 1 des Merkblatts DWA-M 115-2 
vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - DWA -, 
Theodor-Heuss-Allee 17, 53773 Hennef) liegen. 
(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 ein-
zuhaltenden Anforderungen hinausgehende Anforderungen 
stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Abwasseran-
lagen erforderlich ist.
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Be-
stimmungen  der Absatz 1 und 2 zulassen, wenn öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im 
Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der Antrag-
steller eventuell entstehende Mehrkosten übernimmt.

§ 7
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung

(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser von der öffentli-
chen Abwasserbeseitigung ausschließen, 
a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick 
auf den Anfallort oder wegen der Art oder Menge des Abwas-
sers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde;
b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwasser-
technik nicht mit häuslichen Abwässern gesammelt, fortgeleitet 
oder behandelt werden kann.
(2) Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss 
und die Benutzung gestatten, wenn der Grundstückseigentü-
mer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen Abwasseran-
lagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen 
angemessene Sicherheit leistet.
(3) Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Abwasser von der Be-
seitigung aus, bedarf dies der Zustimmung der Wasserbehörde 
(§ 46 Absatz 4 Satz 2 WG).

§ 8
Einleitungsbeschränkungen

(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwas-
ser von einer Vorbehandlung oder Speicherung abhängig ma-
chen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbesondere 
im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen 
oder auf sonstige öffentliche Belange erfordert.
(2) Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseran-
lagen, die nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen 
sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet werden
(3) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht 
nicht unterliegt und von sonstigem Wasser bedarf der schriftli-
chen Genehmigung der Gemeinde. 

§ 9
Eigenkontrolle

(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kosten des Ver-
pflichteten (nach § 3 Absätze 1 und 2) Vorrichtungen zur Mes-
sung und Registrierung der Abflüsse und der Beschaffenheit der 
Abwässer sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in die 
Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut oder an sonst ge-
eigneter Stelle auf dem Grundstück angebracht, betrieben und 
in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden.
(2) Die Gemeinde kann auch verlangen, dass eine Person be-
stimmt wird, die für die Bedienung der Anlage und für die Füh-
rung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das Betriebsta-
gebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten 
Eintragung oder des letzten Beleges angerechnet, aufzubewah-
ren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen.

§ 10
Abwasseruntersuchungen

(1) Die Gemeinde kann bei den Verpflichteten Abwasseruntersu-
chungen vornehmen. Sie bestimmt, in welchen Abständen die Pro-
ben zu entnehmen sind, durch wen sie zu entnehmen sind und wer 
sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 21 Absatz 2 entsprechend.
(2) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel fest-
gestellt werden, hat der Verpflichtete diese unverzüglich zu be-
seitigen.

§ 11
Grundstücksbenutzung

Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 93 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch die 
Gemeinde verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich 
Zubehör zur Ab- und Fortleitung von Abwasser über ihre Grund-
stücke zu dulden. Die Grundstückseigentümer haben insbeson-
dere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlusslei-
tung zu ihren Grundstücken zu dulden.

III. Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 12

Grundstücksanschlüsse
(1) Grundstücksanschlüsse(§ 2 Absatz 2) werden ausschließ-
lich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und beseitigt.
(2) Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie deren 
Änderung werden nach Anhörung des Grundstückseigentü-
mers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von der 
Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmali-
gen Anschluss eines Grundstücks notwendigen Grundstücksan-
schlüsse bereit.
(3) Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Abwas-
seranlagen angeschlossen wird, erhält einen Grundstücksan-
schluss; werden Grundstücke im Trennverfahren entwässert, 
gelten beide Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die Ge-
meinde kann mehr als einen Grundstücksanschluss herstellen. 
soweit sie es für technisch notwendig hält. In besonders be-
gründeten Fällen (zum Beispiel Sammelgaragen, Reihenhäuser) 
kann die Gemeinde den Anschluss mehrerer Grundstücke über 
einen gemeinsamen Grundstücksanschluss vorschreiben oder 
auf Antrag zulassen.
(4) Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentü-
mers weitere Grundstücksanschlüsse sowie vorläufige oder vo-
rübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Grundstück-
sanschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, die nach 
Entstehen der Beitragspflicht ($ 34) neu gebildet werden.

§13 
Kostenerstattung

(1) Der Gemeinde sind vom Grundstückseigentümer zu erstat-
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ten
a) die Kosten der Herstellung. Unterhaltung, Veränderung und 
Erneuerung Beseitigung der Grundstücksanschlüsse(§ 12 Ab-
satz 3);
b) die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Verän-
derung und Beseitigung der weiteren, vorläufigen und vorüber-
gehenden Grundstücksanschlüsse (§ 12 Absatz 4).
Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wie-
derherstellung des alten Zustands auf den durch die Arbeiten 
beanspruchten Flächen.
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Her-
stellung Grundstücksanschlusses, im übrigen mit der Beendi-
gung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig.

§14 
Private Grundstücksanschlüsse

(1) Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstücksei-
gentümer auf eigene Kosten zu unterhalten, zu ändern, zu er-
neuern und zu beseitigen.
(2) Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit 
und Art der Verlegung den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemein-
de, und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich auf 
seine Rechte an der Leitung, so ist der Grundstücksanschluss 
auf sein Verlangen von der Gemeinde zu übernehmen. Dies gilt 
nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB).
(3) Unterhaltungs-, Anderungs-, Erneuerungs- und Beseiti-
gungsarbeiten an privaten Grundstücksanschlüssen(Absatz 1) 
sind der Gemeinde vom Grundstückseigentümer mindestens 
14 Tage vorher anzuzeigen.

§ 15
Genehmigungen

(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen
a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, de-
ren Anschluss sowie deren Änderung;
b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die 
Änderung der Benutzung. Bei vorübergehenden oder vorläufi-
gen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder be-
fristet ausgesprochen
(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare An-
schluss (z.B. bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen) 
gleich.
(3) Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und 
Menge der anfallenden Abwässer, die vorgesehene Behandlung 
der Abwässer und die Bemessung der Anlagen ersichtlich sein. 
Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen:
- Lageplan im Maßstab 1: 500 mit Einzeichnung sämtlicher 
auf dem Grundstück bestehender Gebäude, der Straße, der 
Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem 
Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhande-
nen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Grube, usw.
- Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der ein-
zelnen anzuschließenden Gebäude im Maßstab 1:100, mit 
Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, der 
Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter Angabe 
des Materials, der lichten Weite und der Absperrschieber oder 
Rückstauverschlüsse;
- Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maß-
stab 1:100 in der Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe der 
Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und der Ge-
fälleverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungsanlage und 
des Straßenkanals, bezogen auf Normalnull).
Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhen-
lage des Straßenkanals, Lage der Anschlussstelle und Höhen-
festpunkte) sind bei der Gemeinde einzuholen. Dort sind auch 
Formulare für die Entwässerungsanträge erhältlich.

§ 16
Regeln derTechnik

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten 
und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind 
insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den 
Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen und die Ein-
leitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde durch öffent-
liche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik kann abgewichen werden, wenn den Anfor-
derungen auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird.

§ 17
Herstellung, Änderung und Unterhaltung
der Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grund-
stückseigentümer auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten, 
zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich zu reinigen.
(2) Die Gemeinde kann, zusammen mit dem Grundstücksan-
schluss, einen Teil der Grundstücksentwässerungsanlage, vom 
Grundstücksanschluss bis einschließlich des Prüfschachts, her-
stellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten hat 
der Grundstückseigentümer zu tragen. § 1 3 Abs. 3 gilt entspre-
chend.
(3) Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm 
Nennweite auszuführen. Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr 
(Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an die öffentli-
che Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich und bis 
auf Rückstauebene(§ 20) wasserdicht ausgeführt sein.
(4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage auch vorü-
bergehend - außer Betrieb gesetzt, so kann die Gemeinde den 
Grundstücksanschluss verschließen oder beseitigen. Die Kos-
ten trägt der Grundstückseigentümer § 13 Absatz3 gilt entspre-
chend. Die Gemeinde kann die in Satz 1 genannten Maßnahmen 
auf den Grundstückseigentümer übertragen.

§ 18
Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte

(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten 
wie Benzin und Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in das Ab-
wasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung 
dieser Stoffe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehören-
den Schlammfängen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhal-
ten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden 
Schlammfängen sind vom Grundstückseigentümer in regelmä-
ßigen Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf 
zu leeren und zu reinigen. Bei schuldhafter Säumnis ist er der 
Gemeinde gegenüber schadensersatzpflichtig. Für die Beseiti-
gung/Verwertung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften 
über die Abfallentsorgung.
(2) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer im Ein-
zelfall den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage 
verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwen-
dig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die an 
Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. § 16 bleibt 
unberührt.
(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und 
dergleichen sowie Handtuchspender mit Spülvorrichtung dür-
fen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen angeschlossen 
werden.

§ 19
Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen

Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen sind 
unverzüglich außer Betrieb zu setzen, sobald das Grundstück 
über eine Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage an-
geschlossen ist. Die Kosten für die Stilllegung trägt der Grund-
stückseigentümer selbst.
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§ 20
Sicherung gegen Rückstau

Abwasseraufnahmeelnrichtungen der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, insbesondere Toiletten mit Wasserspülung, Bo-
denabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als die 
Straßenoberflächaen der Anschlussstelle der Grundstücksent-
wässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstücks-
eigentümer auf seine Kosten gegen Rückstau gesichert werden. 
Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer für rückstaufreien 
Abfluss des Abwassers zu sorgen.

§ 21
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanla-

gen, Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster
(1)Vor der Abnahme durch die Gemeinde darf die Grundstück-
sentwässerungsanlage nicht in Betrieb genommen werden. Die 
Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den 
Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den ausführen-
den Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten.
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen zu prüfen.
Die Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absätze 1 
und 2) sind verpflichtet, die Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe 
zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwassers notwendi-
gen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Von der Gemeinde be-
auftragte Personen dürfen Grundstücke zur Überwachung der 
Einhaltung  satzungsrechtlichen Vorschriften und der Erfüllung 
danach auflegter Verpflichtungen betreten. 
(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungs-
anlagen festgestellt, hat sie der Grundstückseigentümer unver-
züglich zu beseitigen.
(4) Die Gemeinde ist nach § 49 Absatz 1 WG in Verbindung mit 
der Eigenkontrollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, 
von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein 
erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungs-
anlage, deren Wirksamkeit, Betrieb oder Unterhaltung oder auf 
das Gewässer zu erwarten ist, in einem so genannten Indirekt- 
einleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde 
geführt und auf  Verlangen der Wasserbehörde übermittelt. Die 
Verantwortlichen dieser Betriebe sind verpflichtet, der Gemein-
de auf deren Anforderung hin, die für die Erstellung des Indirekt- 
einleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen. Dabei 
handelt es sich um folgende Angaben: Namen des Betriebs und 
der Verantwortlichen, Art und Umfang der Produktion, eingelei-
tete Abwassermenge Art der Abwasservorbehandlungsanlage 
sowie der wesentlichen Abwasserinhaltsstoffe.
Hierzu gehören insbesondere auch solche Stoffe, die in Anlage 
5 und 7 der Oberflächengewässerverordnung genannt sind. 
Die Gemeinde wird dabei die Geheimhaltungspflicht von Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des Da-
tenschutzes beachten.

IV. Abwasserbeitrag
§ 22

Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands 
für die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der öffentli-
chen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. Der Abwasser-
beitrag wird in Teilbeträgen (§ 33) erhoben.

§ 23
Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie 
bebaut oder gewerblich genutzt werden können. Erschlossene 
Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 

nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geord-
neten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung an-
stehen
(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 

§ 24
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, 
wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Voraus-
zahlungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei 
Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 
Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil 
beitragspflichtig.
(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teilei-
gentum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist 
die Handgemeinschaft beitragspflichtig.
(4) Der Beitrag und die Vorauszahlung ruhen als öffentliche Last 
auf dem Grundstück. Im Falle des Absatz 2 Satz 1 auf dem Erb-
baurecht und im Falle des Absatz 2 Satz 2 auf dem Wohnungs- 
oder Teileigentum.

§ 25
Beitragsmaßstab

Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese 
ergibt sich durch Vervielfachung der Grundstücksfläche(§ 26) 
mit einem Nutzungsfaktor (§ 27); das Ergebnis wird auf eine 
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, 
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abge-
rundet werden.

§  26
G rundstücksfläche

(1) Als Grundstücksfläche gilt:
1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Flä-
che, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu le-
gen ist;
2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Ab-
satz 4 Satz 1 BauGB nicht besteht oder die erforderliche Fest-
setzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis 
zu einer Tiefe von 50 Meter von der der Erschließungsanlage 
zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind 
Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstie-
fe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zu-
züglich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur 
Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der 
Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch 
angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flächen.
(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Absatz 1 Satz 2 KAG 
bleiben unberührt

§  27
Nutzungsfaktor

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksflä-
che (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzel-
nen beträgt:
1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit  1,00, 
2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25, 
3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50, 
4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75, 
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5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00.
(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die 
nur eine Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen 
die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nut-
zungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemein-
bedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflä-
chen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem 
untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen 
bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, Frei-
bäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 28 bis 31 finden keine An-
wendung.

§ 28
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken

für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt
Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchst-
zulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere 
Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als 
Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der Landesbauord-
nung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl  
zulässig, ist die höchsteZ ahl der Vollgeschosse maßgebend.

§ 29
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt
(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse 
eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumas-
senzahl geteilt durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl 
gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfol-
gende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die klei-
ner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 
werden.
(2) Ist eine größere als die nach Absatz 1 bei Anwendung der 
Baumassenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich 
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die 
Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch 3,5; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei 
Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl auf-
gerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 30
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken für die ein

Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt
(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumas-
senzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt 
der maximalen Gebäudehöhe(Firsthöhe) fest, so gilt als Ge-
schosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen 
Anlage geteilt durch
1.  3,0 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Feri-
enhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohn-
gebiete (WB) festgesetzten Gebiete und
2. 4,0 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischge-
biete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indust-
riegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete(SO) festgesetzten 
Gebiete;
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkom-
mastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die voraus-
gehende volle Zahl abgerundet werden.
(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumas-
senzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt 

der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, trauf-
seitige Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschoss-
zahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anla-
ge geteilt durch
1. 2,7 für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Feri-
enhausgebiete. Wochenendhausgebiete und besondere Wohn-
gebiete (WB) festgesetzten Gebiete und
2. 3,5 für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischge-
biete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indust-
riegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete(SO) festgesetzten 
Gebiete;
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkom-
mastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die voraus-
gehende volle Zahl abgerundet werden.
(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß 
Absatz 1 oder2 in eine Geschosszahl umzurechnen.
(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse 
oder einer Baumassenzahl sowohl die zulässige Firsthöhe als 
auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die 
Traufhöhe gemäß Absatz 2 und 3 in eine Geschosszahl umzu-
rechnen.

§ 31
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken für die
keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen

(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplan-
ten Gebieten, für die der Bebauungsplan keine Festsetzungen 
nach den §§ 28 bis 30 enthält, ist maßgebend:
1 . bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Geschosse,
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der 
auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Geschosse.
(2) Bei Grundstücken im Außenbereich ($ 35 BauGB) ist maß-
gebend
1 . bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Geschosse;
2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben ge-
nehmigt ist, die Zahl der genehmigten Geschosse.
(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der LBO in der 
im Entstehungszeitpunkt (§ 34) geltenden Fassung. Sind auf 
einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschied-
licher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollge-
schosse maßgebend.
(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss im 
Sinne der LBO, gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks 
geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach Absatz 1 maßge-
bende Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl ge-
rundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende 
volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 
0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 32
Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht

(1) Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine 
Beitragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundstücke 
beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Beiträ-
ge erhoben,
1. soweit die bis zum Inkrafttreten dieser Satzung zulässige Zahl 
bzw genehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse überschritten 
oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein zugelas-
sen wird;
2. soweit in den Fällen des § 31 Abs. 2 Nr.1 und 2 eine höhere 
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Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird;
3. wenn das Grundstückm it Grundstücksflächen vereinigt wird, 
für die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist;
4. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für 
die eine Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet wer-
den.
(2) Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen 
gemäß § 26 Absatz 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Absatz 1 Satz 
2 KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, Teilflächenabgrenzung entfallen.

§ 33
Beitragssatz

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus den Teilbeiträ-
gen je Quadratmeter (m2) Nutzungsfläche (§ 25):
1 . für den öffentlichen Abwasserkanal 1,77 €
2. für den mechanischen Teil des Klärwerks 1,65 €
3. für den biologischen Teil des Klärwerks  0,00 €

§ 34
Entstehung derBeitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht
1. in den Fällen des § 23 Absatz 1, sobald das Grundstück an den 
öffentlichen Kanal angeschlossen werden kann;
2. in den Fällen des § 23 Absatz 2 mit dem Anschluss, frühestens 
jedoch mit dessen Genehmigung;
3. in den Fällen des § 33 Nr. 2 bis 3, sobald die Teile der Abwasse-
ranlagen für das Grundstück genutzt werden können;
4. in den Fällend es § 32 Absatz1 Nr.1 und 2 mit der Erteilung der 
Baugenehmigung bzw. dem Inkrafttreten des Bebauungsplans 
oder einer Satzung im Sinne von § 34 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 
3 BauGB;
5. in den Fällen des § 32 Absatz 1 Nr.3, wenn die Vergrößerung 
des Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist;
6. Grundstück im Grundbuch eingetragen ist;
7. in den Fällen des § 32 Absatz 2, mit dem Wegfall der Voraus-
setzungen für eine Teilflächenabgrenzung nach § 26 Absatz 1 
Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Absatz 1 Satz 2 KAG, insbeson-
dere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer 
Satzung gemäß § 34 Absatz 4 Satz 1 BauGB, der Bebauung, der 
gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von 
abgegrenzten Teilflächen jedoch frühestens mit der Anzeige ei-
ner Nutzungsänderung gemäß § 46 Absatz 7.
(2) Für Grundstücke. die schon vor dem 01.04.1964 an die öf-
fentliche Abwasseranlagen hätten angeschlossen werden kön-
nen, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit 
dessen Genehmigung.
(3) Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Absatz 2 entsprechend.

§ 35
Vorauszahlungen, Fälligkeit

(1) Die Gemeinde erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeiträge 
nach § 33 Nr. 2 und 3 in Höhe von 80 v. H. der voraussichtlichen 
Teilbeitragsschuld, sobald mit der Herstellung des Teils der öf-
fentlichen Abwasseranlagen begonnen wird.
(2) Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlun-
gen werden jeweils einen Monat nach Bekanntgabe des Abga-
bebescheids fällig.

§  36
Ablösung

(1) Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht 
entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des Ab-
wasserbeitrags (Teilbeitrags) vereinbaren.
(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld (Teilbeitrags-

schuld); die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung.
(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

V. Abwassergebühren
§ 37

Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen Abwassergebühren.

§ 38
Gebührenmaßstab

(1 ) Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf 
den Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge 
(Schmutzwassergebühr, §40) und für die anfallende Nieder-
schlagswassermenge (Niederschlagswassergebühr, § 40a) er-
hoben.
(2) Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Absatz 3) bemisst sich die 
Abwassergebühr nach der eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. 
Wassermenge.
(3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehand-
lungsanlage gebracht bemisst sich die Abwassergebühr nach 
der Menge des angelieferten Abwassers.

§ 39
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentü-
mer. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigen-
tümers Gebührenschuldner.
Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebühren-
pflicht mit Beginn des auf den Ubergang folgenden Kalendermo-
nats auf den neuen Gebührenschuldner über.
(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 38 Absatz 3 ist 
derjenige, der das Abwasser anliefert.
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§  40
Bemessung der Schmutzwassergebühr

(1) Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im 
Sinne von § 38 Absatz 1 ist:
1. die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung 
zugeführte Wassermenge;
2. bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die 
dieser entnommene Wassermenge;
3. im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser, soweit es als Brauchwasser im Haushalt oder im 
Betrieb genutzt wird.
Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Absatz 3) ist Bemessungsgrund-
lage die eingeleitete Wasse r-/Sch m utzwassermenge.
(2) Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebührenschuldner 
bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Absatz 3) sowie bei nichtöffent-
licher Wasserversorgung (Absatz 1 Nr.2 ) und bei der Nutzung 
von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Absatz 1 Nr.3) ge-
eignete Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und 
zu unterhalten.

§ 40a
Bemessung der Niederschlagswassergebühr

(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr 
(§ 38 Absatz 1) sind die bebauten und befestigten (versiegel-
ten) Flächen des an die öffentliche Abwasserbeseitigung an-
geschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser 
unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen 
zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung ist der 
Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger 
Entstehung der Geührenpflicht, der Zustand zum Zeitpunkt des 
Beginns des Benutzungsverhältnisses.
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(2) Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipli-
ziert. der unter Berücksichtigung des Grades der Wasserdurch-
lässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versiegelungs-
arten wie folgt festgesetzt wird:
a) vollständig versiegelte Flächen
(z. B. Dachflächen, Asphalt, Beton, Bitumen) Faktor 1,0
b) stark versiegelte Flächen
(z.B. Pflaster, Platten. Verbundsteine.
 Rasenfugenpflaster) Faktor 0,7
c) wenig versiegelte Flächen,
(z.B. Kies, Schotter, Schotterrasen, Rasengittersteine
Porenpflaster, Gründächer) Faktor 0,4
Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen 
Versiegelungsart nach Buchstaben a) bis c), die der vorliegen-
den Versiegelung in Abhängigkeit vom Wasserdurchlässigkeits-
grad am nächsten kommt.
(3) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über 
eine Sickermulde, einem Sickerschacht, ein Mulden-Rigolen-
system oder eine vergleichbare Anlage mit gedrosseltem Ab-
lauf oder mit Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen 
zugeführt wird, werden mit dem Faktor 0,1 berücksichtigt. Dies 
gilt nur für Flächen oder Flächeninhalte, für die die angeschlos-
senen Versickerungsanlagen mindestens ein Stauvolumen von 
2 m3 und ein Stauvolumen von 1 m3 je angefangene 50 m2 ange-
schlossene Fläche aufweisen.
(4) Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind, bleiben 
Gebührenbemessung unberücksichtigt. Für Flächen, Nieder-
schlagswassernutzungsanlage (Zisterne) mit Überlauf bzw an-
geschlossen sind, gilt:
a) Angeschlossene Flächen werden mit dem Faktor 0,1 berück-
sichtigt, wenn das dort anfallende Niederschlagswasser ganz 
oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als Brauchwasser (z.B. 
für Toilettenanlagen, Waschmaschinen u. ä.) genutzt wird .
b) Angeschlossene Flächen werden mit dem Faktor 0,5 berück-
sichtigt, wenn das dort anfallende Niederschlagswasser aus-
schließlich zur Gartenbewässerung genutzt wird.
c) Angeschossenen Flächen werden mit dem Faktor 0,8 berück-
sichtigt, wenn das dort anfallende Niederschlagswasser den 
öffentlichen Abwasseranlagen ohne weitere Nutzung über eine 
Drosseleinrichtung zugeführt wird.
Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die ange-
schlossene Niederschlagswassernutzungsanlage ein Speicher-
volumen von mindestens 2m3  und ein Speichervolumen von 1 
m3 je angefangene 50 m2 angeschlossene Fläche aufweisen .

§ 41
Absetzungen

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden auf Antrag des 
Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutzwasser-
gebühr (§40) abgesetzt.
(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen 
soll durch Messung eines besonderen Wasserzählers (Zwi-
schenzählers) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vor-
schriften entspricht und von der Gemeinde plombiert worden 
ist. Zwischenzähler dürfen nur durch ein fachlich geeignetes 
Installationsunternehmen eingebaut werden. Sie stehen im Ei-
gentum des Grundstückseigentümers und sind von diesem auf 
eigene Kosten einzubauen und zu unterhalten. Der erstmalige 
Einbau sowie der Austausch eines Zwischenzählers ist der Ge-
meinde innerhalb von 2 Wochen unter Angabe des Zählerstan-
des anzuzeigen.
(3) Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge 
nicht durch einen Zwischenzähler gemäß Absatz 2 erbracht, 
bleibt von der Absetzung eine Wassermenge von 20 m3/Jahr 
ausgenommen.
(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende 

Wassermenge nicht durch einen Zwischenzähler nach Absatz 2 
festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen pau-
schal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im
Sinne von Absatz 1 
- je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, 
   Ziegen und Schweinen  15 m3/Jahr,
- je Vieheinheit bei Geflügel 5 m3/Jahr.
Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge 
wird um die gemäß Absatz 3 von der Absetzung ausgenomme-
ne Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten 
Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermen-
ge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete 
Person, die sich dort während des Veranlagungszeitraums nicht 
nur vorübergehend aufhält, mindestens 40 m3/Jahr für die erste 
Person und für jede weitere Person mindestens 35 m3/Jahr be-
tragen. Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Viehein-
heiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzu-
wenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach 
dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende 
Jahr richtet.
(5)Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen 
sind bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Gebüh-
renbescheides unter Angabe der abzusetzenden Wassermenge 
zu stellen.

§ 42
Höhe der Abwassergebühren

(1) Die Schmutzwassergebühr für Einleitungen nach § 40 be-
trägt 4,30 € je Kubikmeter Abwasser.
(2) Die Niederschlagswassergebühr nach § 40a beträgt 0,15 € 
je Quadratmeter versiegelte Fläche.
(3) Die Abwassergebühr für Abwasser, das gemäß § 38 Absatz3 
zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlageg ebracht 
wird, beträgt 11,80 € je Kubikmeter Abwasser.
(4) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den 
Fällen des  § 40a während des Veranlagungszeitraumes, wird für 
jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein 
Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.

§ 43
Entstehung der Gebührenschuld

(1) in den Fällen des § 38 Absatz 1 entsteht die Gebührenschuld 
für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranla-
gungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf 
des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld mit 
Ende des Benutzungsverhältnisses.
(2) in den Fällen des § 39 Absatz 1 Satz3 entstehtd ie Gebühren-
schuld für den bisherigen Grundstückseigentümer mit Beginn 
des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den neu-
en Grundstückseigentümer mit  Ablauf des Kalenderjahres.
(3) in den Fällen des § 38 Absatz 2 entsteht d ie Gebührenschuld
bei vorübergehender Einleitung mit Beendigung der Einleitung. 
im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes.
(4) in den Fällen des § 38 Absatz 3 entsteht die Gebührenschuld 
mit der Anlieferung des Abwassers an der Kläranlage des Ab-
wasserzweckverband Haslachtal in Lenzkirch.
(5) Die Gebührenschuld gemäß § 38 Absatz 1 ruht auf dem 
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Ab-
satz 3 in Verbindung mit § 27 KAG).

§ 44
Vorauszahlungen

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind 
vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vor-
auszahlungen entstehen zum 15.02., 15.05.. 15.08. und 15.11. 
eines jeden Kalenderjahres. Beginnt die Gebührenpflicht wäh-
rend des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlun-
gen erstmalig zum nächsten der in Satz 2 genannten Termine.
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(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestellten
Jahreswasserverbrauchs bzw. ein Viertel der zuletzt festgestell-
ten gebührenpflichtigen Fläche gemäß § 40a zugrunde zu legen. 
Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht wird der voraus-
sichtliche Jahreswasserverbrauch geschätzt. Die voraussichtli-
che versiegelte Fläche wird ebenfalls geschätzt, solange keine 
Erklärung zu Größe und Beschaffenheit der gebührenpflichtigen 
und versiegelten Fläche abgegeben wurde.
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszah-
lungen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum an-
gerechnet.
(4) In den Fällen des § 38 Absatz2 und Absatz 3 entfällt die 
Pflicht zur Vorauszahlung.

§ 45
Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb von einem Monat 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. 
Sind Vorauszahlungen(§ 44) geleistet worden, gilt dies nur, so-
weit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen über-
steigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Voraus-
zahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung 
ausgeglichen.
(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden jeweils zu den in § 
44 Absatz 1 Satz 2 genannten Terminen zur Zahlung fällig.

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten
§ 46

Anzeigepflicht
(1) Binnen eines Monats sind der Gemeinde der Erwerb oder die 
Veräußerung eines an die öffentlichen Abwasseranlagen ange-
schlossenen Grundstücks anzuzeigen, 
Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen 
dinglichen baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der 
Veräußerer und der Erwerber. 
(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitrau-
mes hat der Gebührenschuldner der Gemeinde anzuzeigen:
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen
Wasserversorg ungsanlage;
b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser 
genutzte Niederschlagswasser(§ 40 Absatz 1 Nr. 3); 
c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmi-
gung (§ 8 Absatz 3).
(3) Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss des 
Grundstücks an die öffentliche Abwasserbeseitigung, hat der 
Gebührenschuldner die Lage und Größe der Grundstücksflä-
chen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen Abwas-
seranlagen zugeführt wird (§ 40a Absatz 1) der Gemeinde in 
prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner 
seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die 
Berechnungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr 
von der Gemeinde geschätzt.
(4) Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1:500 
oder 1:1000 mit Eintrag der Flurstücks-Nummer. Die an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks-
flächen sind unter Angabe der in § 40a Absatz 2 aufgeführten 
Versiegelungsarten und der für die Berechnung der Flächen not-
wendigen Maße rot zu kennzeichnen.
(5) Ändert sich die versiegelte, abflusswirksame Fläche, der Ver-
siegelungsgrad oder die an Zisternen angeschlossene Fläche des 
Grundstücks, ist die Änderung innerhalb eines Monats der Ge-
meinde anzuzeigen.
(6) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die 
sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung be-
rechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen:
a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitli-

chen Anfalls des Abwassers:
b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen 
Abwasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist.
(7) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der 
Gemeinde mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen für Teilflä-
chenabgrenzungen gemäß § 26 Absatz 1 Nr. 2 dieser Satzung 
und § 31 Absatz 1 Satz2 KAG entfallen sind, insbesondere abge-
grenzte Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tat-
sächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen 
oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet 
werden.
(8) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vo-
rübergehend, außer Betrieb gesetzt, hat der Grundstückeigen-
tümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Grund-
stücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden 
kann.
(9) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haf-
tet im Falle des Absatzes 1 der bisherige Gebührenschuldner für 
die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis zum Eingang 
der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

§ 47
Haftung der Gemeinde

(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebs-
störungen, die die Gemeinde nicht zu vertreten hat, vorüber-
gehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten 
Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Natu-
rereignissen wie Hochwasser, Starkregen oder Schneeschmelze 
oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind, 
so erwächst daraus kein Anspruch auf Schadenersatz. Ein An-
spruch auf Ermäßigung oder auf Erlass von Beiträgen oder Ge-
bühren entsteht in keinem Fall.
(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Siche-
rung gegen Rückstau (§ 20) bleibt unberührt.
(3) Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die Ge-
meinde nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

§ 48
Haftung der Grundstückseigentümer

Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für schuld-
haft verursachte Schäden, die infolge einer unsachgemäßen 
oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden Be-
nutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der Grund-
stücksentwässerungsanlagen entstehen. Sie haben die Ge-
meinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden

§ 49
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Absatz 1 GemO han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1 . entgegen § 3 Absatz 1 das Abwasser nicht der Gemeinde 
überlässt;
2. entgegen § 6 Absätze 1, 2 oder 3 von der Einleitung ausge-
schlossene Abwässer oder Stoffe in die öffentlichen Abwasser-
anlagen einleitet oder die für einleitbares Abwasser vorgegebe-
nen Richtwerte überschreiten
3. entgegen § 8 Absatz 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder 
Speicherung in öffentliche Abwasseranlagen einleiten
4. entgegen § 8 Absatz 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausrei-
chende Vorbehandlung in öffentliche Abwasseranlagen einlei-
tet, die nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen sind;
5. entgegen § 8 Absatz 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das 
der Beseitigungspflicht nicht unterliegt, ohne besondere Geneh-
migung der Gemeinde in öffentliche Abwasseranlagen einleitet;
6. entgegen § 12 Absatz 1 Grundstücksanschlüsse nicht aus-
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schließlich von der Gemeinde herstellen, unterhalten,  erneuern,  
ändern, abtrennen oder beseitigen lässt;
7. entgegen § 15 Absatz 1 ohne schriftliche Genehmigung der 
Gemeinde eine Grundstücksentwässerungsanlage herstellt, 
anschließt oder ändert oder eine öffentliche Abwasseranlage 
benutzt oder die Benutzung ändert;
8. die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vor-
schriften des § 16 und des § 17 Absätze 1 und 3 herstellt, unter-
hält oder betreibt; 
9. entgegen §18 Absatz 1 die notwendige Entleerung und Reini-
gung der Abscheider nicht rechtzeitig vornimmt; 
10.entgegen § 18 Absatz 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchenab-
fälle, Müll, Papier und dergleichen oder Handtuchspender mit 
Spülvorrichtungen an seine Grundstücksentwässerungsanlage 
anschließt; 
11.entgegen § 21 Absatz 1 die Grundstücksentwässerungsanla-
ge vor der Abnahme in Betrieb nimmt
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 KAG 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten 
nach § 46 Absätze 1 bis 7 nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig nachkommt.

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 50

Inkrafttreten
(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungs-
recht bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung die 
Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der 
Abgabeschuld gegolten haben.
(2) Diese Satzung tritt am 01 .01 .2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Abwassersatzung vom 05.09.201 7 außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Gemeinde Feldberg(Schwarzwald)
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

1 . Änderungssatzung
zur Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung - AbwS)
vom 06.1 1 .201 8

Aufgrund von § 46 Absatz 4 und 5 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung-
fü r Baden-Württemberg(GemO) und §§ 2, 8 Absatz 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Feldberg 
(Schwarzwald) am 05.11.2019 folgende Änderung der Abwas-
sersatzung vom 06.11.2018 beschlossen.

§ 1
§ 42 (Höhe der Abwassergebühren), Absatz 1 erhält folgende 
Fassung:
Die Schmutzwassergebühr für Einleitungen nach § 40 beträgt 
4,50 € je Kubikmeter Abwasser.

§ 2
Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Im Übri-
gen bleibt die Abwassersatzung vom 06.1 1.2018 unverändert 
in Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

FeWb$rg"
Z

;chwarzwald), 06. November 2018

/

('
J

/

Franc(Ethik,StellvertretenderBürgermeister

V
/

/

)

#

Gemeinde
Die Gemeinde Lenzkirch betreibt als Heilklimatischer Kurort 
mit ca. 5.000 Einwohnern und jährlich rund 230.000 Über-
nachtungen ein beheiztes Freibad im Saisonbetrieb (Mitte 
Mai bis Mitte September). Unser Familienbad ist umfassend 
modernisiert und präsentiert sich als überaus attraktive, 
moderne und technisch neuwertige Freizeitanlage und lockt 
jährlich bis zu 20.000 Besucher an.

Zur kommenden Freibadsaison 2024 suchen wir einen

Fachangestellten für Bäderbetriebe oder 
Rettungsschwimmer (silber) (m/w/d) 
 
Ihre Benefits
 ein modernes, saniertes und attraktives Freibad
 ein unbefristetes und ganzjähriges Arbeitsverhältnis als 

Vollzeitkraft
 Ab 2026 Übernahme des Freibades als Badebetriebsleiter, 

aufgrund von Altersrente 
 eine leistungsgerechte Vergütung nach dem Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst
 eigenverantwortliches und abwechslungsreiches Arbeiten 

im Team
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten – bei Interesse 

unterstützen wir Rettungsschwimmer nach Möglichkeit 
gerne bei der Ausbildung zum Fachangestellten für Bäder-
betriebe

 Fahrradleasing über JobRad
 Unterstützung bei der Wohnungssuche

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachange-
stellten für Bäderbetriebe oder sind Rettungsschwimmer, 
dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
gerne auch per E-Mail an personlamt@lenzkirch.de, bis 
zum 30.12.2023 an die Gemeindeverwaltung Lenzkirch, 
Kirchplatz 1, 79853 Lenzkirch. 

Für Rückfragen stehen Frau Fiedler – Tel. 0157 77812066,  
freibad-lenzkirch@gemeinde-lenzkirch.de  
oder Herr Dirner – Tel. 07653/684-40,  
d.dirner@lenzkirch.de – zur Verfügung. 
Die ausführliche Stellenbeschreibung finden  
Sie auf www.lenzkirch.de. 

AKTUELLES AUS DEM RATHAUS

Feldberg (Schwarzwald), 05. November 2019

n
B

Johannes Albrecht, Bürgermeister
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AKTUELLES AUS DEM LANDRATSAMT 
BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Öffnungszeiten des Landratsamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald rund  
um Weihnachten und Neujahr 
Die Verwaltungsgebäude des Landratsamtes Breisgau-Hoch-
schwarzwald bleiben über Weihnachten und den Jahreswechsel 
lediglich direkt an den Feiertagen geschlossen. Vom 27. bis 29. 
Dezember sind die Gebäude für den Publikums- und Dienstver-
kehr geöffnet. Der Zutritt für Besucher ist aber weiterhin nur mit 
vorheriger Terminreservierung möglich. 
  

 

 
 

Entsorgungseinrichtungen des Landkreises 
Öffnungs- bzw. Schließzeiten an  
Weihnachten/Neujahr 2023/2024 
•	 Das Regionale Abfallzentrum Hochschwarzwald ist vom 

24.12.2023 - 01.01.2024 geschlossen.  
•	 Die Bauschuttrecyclinganlage und Erdaushubdeponie Lan-

genordnach ist vom 21.12.2023 - 14.01.2024 geschlossen.
•	 Die Erdaushubdeponie Bader in Feldberg - Bärental ist vom 

21.12.2023 - 07.01.2024 geschlossen.
  
Wichtiger Hinweis: 
Die Sperrmüllkarten 2023 sind bis zum 31.01.2024 gültig!   
  

 

 
 

Anpassung der Abfallgebühren ab 01.01.2024 
Ab dem kommenden Jahr wird es bei der ALB Gebührenan-
passungen geben. Diese betreffen die Behältergebühren, Ex-
press-Sperrmüll, die neue Express-Abfuhr von Elektro-Groß-
geräten sowie Entsorgungsgebühren für Selbstanlieferer für 
einzelne Abfallfraktionen. 
  
Die Grundgebühr ist von den Änderungen nicht betroffen und 
bleibt unverändert. 
  
Grund für die Gebührenanpassung sind deutliche Kostensprün-
ge aufgrund neuer Sammelverträge, Kostensteigerungen bei 
der Abfallentsorgung und dem seit Ende 2022 deutlich zu ver-
zeichnende Einbruch bei den Altpapiererlösen. 

Auf der Homepage der Abfallwirtschaft unter „rechtliche 
Grundlagen“ finden Sie die Neufassung der Abfallwirtschafts-
satzung und das Gebührenverzeichnis für die Abfallentsorgung 
des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ab 01.01.2024. 
  
Ihre Abfallwirtschaft Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
(ALB) 
  
Haben Sie noch Fragen? 
Gebühreneinzug der ALB: 0761 2187 8844 
gebuehreneinzug@lkbh.de 
www.lkbh.de/alb 
  
 

 
 

WEIHNACHTSBAUM-SAMMLUNG 
Die Stadtmusik Lenzkirch wird am Samstag, 13. Janu-
ar 2024 ab 8.00 Uhr die Weihnachtsbäume einsammeln. 
Damit Ihr Baum mitgenommen werden kann, ist es wichtig, dass 
Ihr Baum

•	 rechtzeitig zur Abfuhr am Straßenrand und für die Einsamm-
ler gut sichtbar bereit gestellt wird und

•	 vollständig abdekoriert ist.
 
Der Verein ist angewiesen, nicht vollständig abgeschmückte 
Bäume stehen zu lassen. Diese Bäume sind vom Eigentümer 
selbst zu entsorgen oder können bei einer Grünschnitt-Annah-
mestelle der ALB sauber abgegeben werden. 
 
Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie an:
Abfallberatung des Landkreises 0761/2187-9707
www.breisgau-hochschwarzwald.de 

Ausfall der Müllabfuhr bei Straßenglätte 
Im Winter kann es vorkommen, dass die Entsorgungsunterneh-
men einzelne Straßenzüge aufgrund Glätte oder Schnee nicht 
anfahren können. 
  
In solchen Fällen gilt die folgende Regelung: 
 
•	 Falls Müllgefäße am Abfuhrtag witterungsbedingt nicht 

geleert werden können, bitte die Gefäße noch stehen lassen. 
Es wird versucht, innerhalb von 2 Werktagen die Leerung 
nachzuholen.

•	 Ist auch während dieses Zeitraumes keine Abfuhr möglich, 
werden die Müllgefäße erst wieder am nächsten regulären 
Abfuhrtag geleert. Bei Ihrer Gemeindeverwaltung erhalten 
Sie in diesen Ausnahmenfällen für Bio- und Restabfall einen 
„Winternotfallsack“. Dieser wird bei der nächsten Restmüll-
abfuhr mitgenommen.

 
Haben Sie noch Fragen? 
Abfallberatung Tel.: 0761 2187 9707 www.lkbh.de/alb 

Rathaus am 29.12.2023 geschlossen 
Wegen Jahresabschlussarbeiten bleibt das Rathaus am Frei-
tag, 29.12.2023 für den Publikumsverkehr geschlossen. 
  
Wir bitten um Beachtung - vielen Dank. 
  
Ihre Gemeindeverwaltung Lenzkirch 
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FUNDSACHEN

Fundbüro – Tel.-Nr. 07653/684-11 
  
Lfd. Nr. Tag des Fundes Fundgegenstand 

62/23 11.12.2023 Lesebrille
63/23 13.12.2023 einzelner Handschuh
64/23 29.11.2023 Kindergeldbörse mit Geldbetrag
65/23 29.11.2023 Pokemonspiel
66/23 29.11.2023 1 Paar Kinderhandschuhe
67/23 29.11.2023 Puma Wollmütze 
 
 

AUS DEN ORTSTEILEN

ORTSTEIL SAIG
Ortsvorsteher Matthias Brugger 
�  07653 - 9515
�  hierahof@freenet.de

 

Lichtblicke unter den Linden 
Mindestens einmal im Jahr- Lichtblicke unter den Linden- 
am 07. Januar 2024 um 18.00 Uhr, schalten wir die Stra-
ßenbeleuchtung aus und wir bitten Euch, dass Licht in Euren 
Häusern ebenso zu löschen. 
Wir laden Euch ein, dass wir uns in dieser besonderen Atmo-
sphäre unter den Linden am Rathaus zum gemütlichen Bei-
sammensein treffen. Der Kindergartenförderverein sorgt 
für Speis und Trank. Dafür einen herzlichen Dank. 
Startpunkte für den Fackelsternmarsch sind um 17.45 Uhr 
am Hotel Saiger Höh, Jufahotel Sonnhalde und in der Hiera 
20. 
Bis dahin wünscht der Ortschaftsrat Saig eine gesegnete 
Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins Neue Jahr 2024. 
Mathias Brugger 

 
 

ORTSTEIL KAPPEL
Ortsvorsteher Roland Berr  
�  07653 - 962061 
Sie erreichen mich in der Regel immer persönlich  
donnerstags und freitags von 9:30 bis 11:30 Uhr im 
Büro des Ortsvorstehers im Rathaus Kappel.
�  kappel@gemeinde-lenzkirch.de

„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“
 (Johann Wolfgang von Goethe) 

Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen ehrenamtlich Täti-
gen bedanken, die sich vielfältig das ganze Jahr über in und um 
Kappel eingebracht haben. Danke für die gute Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr! 

Wir wünschen besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins 
Neue Jahr verbunden mit hoffentlich weiterhin guter Gesund-
heit. 

Es wird wieder geladen zum Empfang Ehrenamt am Sonntag, 7. 
Januar um 10:30 Uhr im „Alten Rathaus“ Kappel, bitte Termin 
vormerken. 

Im Namen des Ortschaftsrat Kappel, Roland Berr, Ortsvorsteher 

 

TOURIST-INFORMATION

 

Öffnungszeiten der Tourist- 
Information Lenzkirch 
Telefon: 07652 1206 8401 

lenzkirch@hochschwarzwald.de 
www.hochschwarzwald.de 

Mo - Fr  09:00 - 12:00 Uhr 
Mo und  Fr    14:00 - 17:00 Uhr 

Veranstaltungen 
Alle Veranstaltungen finden Sie unter
www.hochschwarzwald.de/erleben/veranstaltungen

 
 

  
 

 

 

 
 

in Lenzkirch 
QR-Code scannen und alle Events entdecken 

 

 

Öffnungszeiten der Tourist-Information 
Lenzkirch
Tel. 07652 1206 8401

lenzkirch@hochschwarzwald.de
www.hochschwarzwald.de

über Weihnachten und den Jahreswechsel
Montag bis Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
Montag und Freitag 14.00 – 17.00 Uhr
26.12. und 30.12.2023 von 10.00 – 12.00 Uhr

An den Feiertagen
25.12.2023, 01.01.2024 und 06.01.2024
bleibt die Tourist-Information geschlossen!
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Genusstour Schwarzwälder Art 

29. Dezember 2023 

12.30 Uhr  
ab Kurhaus Lenzkirch 

 
Gemütlicher Sparziergang durch die Geschichte der Uhrenfabrikation 

über den Tourismus bis in die Gegenwart. Bei den drei Stationen 
zwischendurch kommst du in den Genuss von regionalen Produkten. 

 
Narrenschopf Lenzkirch 

Café Wiest 
Brennerei Wissler 

 
29 € pro Person 

 
Tickets erhältlich in allen Tourist-Informationen der Hochschwarzwald Tourismus GmbH oder 

auf www.hochschwarzwald.de 

®Hoch
schwarzwald

äd".ß~@.
hochschwarzwald.de

Wanderung: Panorama & schöne Klänge

28. Dezember2023
l0.30 Uhrab KurhausLenzkirch

Wanderung auf dem Panoramaweg rund um Lenzkirch. 10 km
Anschließend von 15.00-16.30 Uhr

Harfenklänge mit Luisa Hader im Café Wuest

5 € pro Person

Anmeldungerforderlich, in allen Tourist-Informationender Hochschwarzwald
Tourismus Gmbh oder auf www.hochschwarzwald.de

A
.J P

in Schluchsee

28. – 30. Dezember 2023

Wintermarkt

Kirchplatz Schluchsee · Täglich: 12–21 Uhr · Eintritt: frei

Wir versüßen dir die Wartezeit bis Silvester!

Lenzkircher Adventszauber
Ein schönes Wochenende im Zeichen der Vorweihnachtszeit hat 
wieder einmal in Lenzkirch stattgefunden. Viele Anbieter waren 
vertreten und konnten die zahlreichen Besucher von ihrem Ange-
bot überzeugen. Trotz dem starken Regen am Samstag war es ein 
erfolgreicher Tag. Die stimmungsvolle Beleuchtung tat ein Übriges 
dazu ein schönes Ambiente in Lenzkirchs Ortsmitte zu zaubern. Ein 
Besuch in der St. Nikolaus Kirche lohnte sich, um einmal im Alltags-
stress innezuhalten. Viele Kerzen, Orgel- und Geigenmusik sowie 
Gesang sorgten dort ebenfalls für eine adventliche Stimmung. Der 
Sonntag war zu Beginn noch etwas verhalten, gegen 14 Uhr nahm 
der Besucherstrom stark zu und an vielen Ständen war reger Betrieb.
Es gilt vielen helfenden Händen DANKE zu sagen:
-  der Gemeinde Lenzkirch, Bürgermeister Andreas Graf für die Über-

nahme der Schirmherrschaft
- dem Bauhof Team für die Unterstützung
-  dem Hausmeisterteam Tobi Schäfer, Marko Knesevic und Dave 

Raufer
-  der Bläserjugend Lenzkirch, Michel & Markus und Bläsergruppe 

des MV Kappel
-  allen Ausstellern die an beiden Tagen ein schönes Angebot für die 

Besucher bereit hielten
-  den Mitgliedern der GGL die ihre Geschäfte an diesem Tag geöff-

net hatten
- unserem Nikolaus Bernhard Mantel und Engel Marlene Rogg
-  dem Bundesverband Kinderhospiz für die Gaben für die Nikolaus-

tütchen
-  allen Besuchern, die sich auf dem Weg gemacht haben, um die Ver-

anstaltung zu unterstützen
-  sowie allen die im Hintergrund tätig waren, um die Veranstaltung 

unter einem Erfolg verbuchen zu können
Wir werden nun selbstkritisch die Veranstaltung „durchleuchten“, 
um für die nächste Auflage 2025 in Teilbereichen eine Verbesse-
rung herbeizuführen. Wir wünschen allen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest.
Ihre Gewerbegemeinschaft Lenzkirch & 
Hochschwarzwald Tourismus
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Stell dir vor, wir im Hochschwarzwald machen alle
zusammen an einem winterlichen Abend das Licht aus. 

Komm vorbei und genieße bei Punsch, Glühwein, heißer
Wurst und Waffeln die winterliche Ruhe.  Besinnliche Musik,

Fackeln, Feuerschalen laden zum Wärmen
 und Innehalten ein.

Tipp: Nimm Teil an einer der Sternfackelwanderungen teil.
Die Fackelausgaben sind ab 17:45 Uhr am Hotel Saigerhöh,

Hotel Sonnhalde und beim Haus Hiera Nr. 20.

Geht wirklich das Licht aus? Ja! 
In den teilnehmenden Orten wird das Licht ausgeschaltet. 

Aber damit es richtig dunkel wird, brauchen wir eure
Unterstützung. Schaltet auch zuhause alle elektrische 

Lichter aus und genießt die einmalige Atmosphäre.

Weitere Infos und teilnehmende Orte:
hochschwarzwald.de/lichtblicke

Lichtblicke
im Hochschwarzwald

Sonntag, 07. Januar 2024 | ab 17:45 Uhr
Ortsmitte - Lenzkirch-Saig

'1 rD 0 = (D N (D 3 rD '1 0 N (D (D 3 '1 C 3

Korrekturen zu den Jahresterminen 2024 
  
Leider haben sich nochmals Änderungen ergeben: 
  
So 07.01.  HTG/Ortschaft srat Saig; Lichtblicke; 

Saig, Ortsmitte 

Sa 20.04.  FFW Kappel; 150 Jahre Festbankett; 
Kappel, Hochfi rsthalle 

Sa/So 04/05.05.   NZ Lenzkircher Dengele; Brunnen-
fescht, Lenzkirch, Dengelebrunnen 

So 05.05.  GGL; Lenzkircher Vielfalt; Lenzkirch, 
Ortsmitte  

 

 
 

Hochschwarzwald Tourismus GmbH sucht familienfreundliche 
Gastgeber und Leistungspartner 
 
Landeswettbewerb „familien-ferien in Baden-Württemberg 2024“ 
 
Der Hochschwarzwald möchte sich nächstes Jahr wieder als besonders familienfreundliche Region in Baden-
Württemberg auszeichnen lassen – dieses Ziel kann aber nur mit Ihnen erreicht werden! 
Bisher sind 12 Orte, 31 Gastgeber, vier Restaurants und vier Leistungspartnern im Hochschwarzwald als 
besonders familienfreundlich prämiert. Teilnehmen können touristische Betriebe in den Kategorien 
Beherbergung, Gastronomie, Leistungs-/Erlebnispartner (Museen, Bäder, Freizeitparks etc.), die sich 
besonders an die Zielgruppe Familien richten. Bei erfolgreicher Zertifizierung wird die Auszeichnung für 
drei Jahre verliehen. 
 
Zeitlicher Ablauf: 

• Anmeldung und Einreichung aller Unterlagen in Form einer Online-Registrierung bis 31. Januar 2024 
unter https://bw.tourismusnetzwerk.info/ 

• Prüfung der eingereichten Unterlagen, Website, Soziale Medien, Versand der Mystery-Mail 
• Vor-Ort-Prüfungen ca. zwischen Mai und Juli 2024 (in Absprache mit den Teilnehmern) 
• Ergebnisbekanntgabe ca. September 2024 

 
Einen Überblick über die familien-ferien in Baden-Württemberg und aller Infos zur Zertifizierung (Kriterien, 
Teilnahmebedingungen und Kosten), finden Sie unter familien-ferien.de. 
 
Welchen Vorteil Sie von einer Teilnahme am Wettbewerb haben und weitere Informationen zum 
Wettbewerb finden Sie auch auf unserer Seite hochschwarzwald.de/gastgeberlounge. 
 

 
 
Fragen zum familien-ferien Wettbewerb gerne per E-Mail oder telefonisch an: 
 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
Uta Thoma 
Freiburger Str. 1, 79856 Hinterzarten 
Tel: +49 (0) 7652 / 1206 8228 
Mail: thoma@hochschwarzwald.de 
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KINDERGÄRTEN & SCHULEN

Sommerberg-Schule 

Die Sommerberg-Schule Lenzkirch verwandelt das Schul-
gebäude in diesem Jahr wieder in einen Adventskalender, an 
dem im Dezember täglich ein neues Licht angeht. Die von 
den Schülerinnen und Schülern mit ihren Kunstwerken bunt 
gestalteten Adventsfenster werden täglich von 18 Uhr bis 
20 Uhr leuchten. Kommen Sie gerne vorbei und lassen sich 
von den weihnachtlichen Vorboten verzaubern. 

Der Sportverein Kappel und die Sommerberg-Schule 
Lenzkirch bieten ein FSJ „Sport und Schule“ an!   
Wenn du...
•	 neue Erfahrungen sammeln und deine sozialen Kompe-

tenzen stärken,
•	 Lehrer/innen und Übungsleiter/innen bei Bewegungs-, 

Spiel- und Sportangeboten für Kinder und Jugendliche 
im Verein und an der Sommerberg-Schule Lenzkirch 
unterstützen,

•	 Projekte und Veranstaltungen (Aktionstage an der 
Schule, Ferienaktionen in Kooperation mit dem Hort an 
der Sommerberg-Schule) betreuen und bei Aktionen des 
Vereins (Waldlauf, Feste) unterstützen sowie

•	 deine Eignung für einen sozialen, sportlichen Beruf oder 
das Lehramt überprüfen,

•	 nach der Schule etwas Praktisches machen möchtest 
und noch nicht weißt, welche Ausbildung oder welches 
Studium du ergreifen willst, 

... dann bewirb dich bis zum 10.01.2024.    
Gerne darfst du dich melden, wenn du Fragen zum FSJ 
hast.    
Sommerberg-Schule Lenzkirch 
Stefanie Bug 
Schulstr. 8 
79853 Lenzkirch 
Tel: 07653/96040 oder 07653/960413 
E-Mail: schulleitung@sommerberg.schule.bwl.de   
Weitere Informationen erhältst du unter: 
www. sommerberg-schule.com   
Allgemeine Informationen zum FSJ „Sport und Schule“ 
findest du unter:  www.bwsj.de 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  
  

  
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

Franz-Josef-Faller Schule
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Franz-Josef-Faller-Schule Lenzkirch 
Die Gemeinschaftsschule für den Hochschwarzwald 

 
 

INFO Veranstaltung 
 

Montag, 
22.01.2024 

19 Uhr 
 

Wichtige Informationsveranstaltung 
zum Schuljahr 24/25 

für Klasse 5 
 

Nutzen Sie die Gelegenheit, alle wichtigen 
Informationen an einem Abend zu erhalten.  

 
 

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
 

Das Team der FJF-Schule  
 
 
 
 
 
 
 
 

Franz-Josef-Faller-Schule    Schulstraße 12     79853 Lenzkirch  
 
 
 

Auf diesem Weg möchten wir uns recht herzlich  
für jegliche Unterstützung bedanken die 

der Schule zu Gute kam! 
 

Ein besonderer Dank gilt der 
Gemeinde Lenzkirch. 

 

Mittlerweile besuchen 138 Schüler*innen aus  
9 Gemeinden des Hochschwarzwaldes  

unsere Schule hier in Lenzkirch. 
 

Tobias Johe Klasse 7 Lilly Hilgardt Klasse 8 Emma Dold Klasse 6 

                 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien  
ein besinnliches Weihnachtsfest und für das  

Neue Jahr 2024 alles erdenklich Gute! 
 

Die Kinder & das gesamte Team 
der Franz-Josef-Faller Schule e.V.  
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KIRCHE & GLAUBE

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Dienstag:    14.00 – 16.30 Uhr
Donnerstag:    08.00 – 12.00 Uhr 

�  07653-1660
� lenzkirch-schluchsee@kbz.ekiba.de

Unsere Homepage: www.ev-kirche-lenzkirch.de

Evangelische Kirchengemeinde Schluchsee-Lenzkirch

21.12. 2023 bis 14.01.2024 
„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet 
euch! Der Herr ist nahe. 
Philipper 4, 4.5b 
  
Die nächsten Gottesdienste in Lenzkirch 
24.12. Heiliger Abend um 16.00 Uhr Krippenspiel /17.30 Uhr 
Christvesper/10.30 Uhr am 7.1./ 10.30 Uhr 14.1. Salbung -und 
Segnung. Um 18 Uhr: Ökum. Abendgebet 
  
Die nächsten Gottesdienstein Schluchsee 
am 24.12. um 14.30 Uhr kath. Kirche in Blasiwald- Krippenspiel 
mit Trachtenkapelle Blasiwald 
25.12.Festgottesdienst mit Abendmahl 
31.12.um 16.30 Gottesdienst zum Jahresabschluss 
  
Wir laden ein zum Regionalgottesdienst in der Bärenhofkapel-
le in Titisee am 6. Januar um 18.00 Uhr mit Dekan Schmid-Hor-
nisch. 
  
Salbungs- und Segnungsgottesdienst am 14.Januar 2024 
Wer möchte, kann den Segen Gottes auf besondere Weise emp-
fangen: durch Salbung mit Öl, durch Handauflegung und durch 
die Gabe eines Bibelwortes. Es tut gut, Gottes Zuwendung auf 
diese Weise erfahren zu dürfen! 
  
„Schweige und höre, neige Deines Herzens Ohr“ - ökumeni-
sche Abendgebete 
Am Sonntag, 14.1. um 18 Uhr in der Christuskirche Lenzkirch. 
Wäre es nicht etwas Beruhigendes und Ermutigendes,  an der 
Schwelle zur neu beginnenden Woche sich nochmals zu sam-
meln? Um ein Wort aus der Bibel zu hören, in einer kurzen Stille 
und bei Musik auf sich selbst zu hören? Die Abendgebete finden 
statt vom 14.1. bis 17.3.24 
  
Wir wünschen Ihnen gesegnete Festtage und Gottes Geleit 
zum neuen Jahr 2024!  
 
 

Kath. Kirchengemeinden Lenzkirch - Kappel - Saig
Kath. Pfarramt Lenzkirch

Öffnungszeiten: 
Montag und Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr

� 07653- 208 • � lenzkirch@kath-hochschwarzwald.de
Weitere Informationen: www.kath-hochschwarzwald.de

Katholische Seelsorgeeinheit  
Östlicher Hochschwarzwald

Hinweis: Die Pfarrbüros in Altglashütten, Lenzkirch und 
Schluchsee sind vom 27.12.2023 - einschl. 05.01.2024 ge-
schlossen. 

Samstag, 23.12.2023 
Saig, 17:00 - 17:45 Uhr Beichte (O) 
Saig, 18:00 Uhr Heilige Messe (O) 
Sonntag, 24.12.2023 - Heilig Abend 
Lenzkirch, 17:00 Uhr Wortgottesfeier für Familien (W) mit 
Weihnachtsmusical 
Kappel, 17:00 Uhr Heilige Messe - Christmette (S) 
Saig, 17:00 Uhr Heilige Messe - Christmette (O) mit dem Sing-
kreis Saig, mit Aufnahme einer Ministrantin 
Montag, 25.12.2023 - Weihnachten 
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (O) mit dem Kirchenchor 
Dienstag, 26.12.2023 
Grünwald, 10:30 Uhr Heilige Messe (S) 
Mittwoch, 27.12.2023 
Lenzkirch, 17:30 Uhr Rosenkranz 
Donnerstag, 28.12.2023 
Saig Pfarrhaus, 19:30 Uhr Lesung „Oskar und die Dame in Rosa“ 
von Eric-Emmanuel Schmitt, es liest Guido Sutter 
Freitag, 29.12.2023 
Lenzkirch, 18:00 Uhr Heilige Messe (S) 
Samstag, 30.12.2023 
Kappel, 18:00 Uhr Heilige Messe (S) 
Sonntag, 31.12.2023 
Saig, 09:00 Uhr Heilige Messe (S) 
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (O) 
Montag, 01.01.2024 
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (S) 
Dienstag, 02.01.2024 
Kappel, 18:00 Uhr Heilige Messe (S) 
Mittwoch, 03.01.2024 
Lenzkirch, 17:30 Uhr Rosenkranz 
Lenzkirch, 18:00 Uhr Heilige Messe (O) 
Samstag, 06.01.2024 
Kappel, 09:00 Uhr Heilige Messe (S) mit Aussendung der Stern-
singer und Segnung von mitgebrachtem Salz und Dreikönigs-
wasser 
Saig, 09:00 Uhr Heilige Messe (O) mit Aussendung der Sternsin-
ger und Segnung von mitgebrachtem Salz und Dreikönigswas-
ser 
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (O) mit Aussendung der 
Sternsinger und Segnung von mitgebrachtem Salz und Dreikö-
nigswasser 
Sonntag, 07.01.2024 
Lenzkirch, 10:30 Uhr Heilige Messe (O) 
Mittwoch, 10.01.2024 
Lenzkirch St. Franziskus, 10:30 Uhr Wortgottesfeier (H) 
Lenzkirch, 17:30 Uhr Rosenkranz  
 
Advent to go
Den Alltag für einen Augenblick unterbrechen. Dazu lädt „Ad-
vent to go“ in der Kirche in Lenzkirch ein. Leise Musik, Kerzen-
schein und Weihrauchduft laden zum Verweilen ein. Wie in den 
vergangenen Jahren ist im hinteren Teil der Kirche ein Advents-
kalender, wo jeden Tag kleine Geschenke für die Besucher aus-
liegen. Neu ist: Im Turm gibt es keinen Espresso mehr. Aber: 
Im Advent lädt das Gemeindeteam nach den Sonntagsgottes-
diensten im hinteren Teil der Kirche zu Punsch (alkoholfrei) und 
Glühwein ein. 

Lesung am 28.12.23 um 19:30 Uhr im Pfarrhaus Saig
Der Autor Eric-Emmanuel Schmitt hat sich unter anderem mit 
den Weltreligionen beschäftigt und jeder eine Geschichte ge-
widmet. Im Mittelpunkt der Geschichte mit dem Titel „Oskar 
und die Dame in Rosa“, die dem Christentum gewidmet ist, steht 
der 10-jährige Oskar, der weiß, dass er sterben wird und sich mit 
Madame Rosa anfreundet, die ehrenamtlich im Krankenhaus 
mithilft. Sie bringt ihn auf die Idee Briefe an den lieben Gott zu 
schreiben. In seiner unnachahmlichen Art gelingt es Eric-Emma-
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nuel Schmitt in dieser Geschichte sehr ernste Themen anzuspre-
chen, aber darüber hinaus den Humor und die Freude am Leben 
nicht zu vergessen.
Herzliche Einladung, sich diese Geschichte bei einem Tee anzu-
hören. Es liest Guido Sutter. 
 
Sternsingeraktion
Funkelnde Kronen, königliche Gewänder. Das sind die Stern-
singer! Sie ziehen von Haus zu Haus, segnen die Häuser und bit-
ten die Menschen um eine Spende für Kinderhilfsprojekte. Die 
Sternsinger sind in Lenzkirch am 06. und 07.01.2024, in Kappel 
am 06.01.2024 und in Saig am 06.01.2024 unterwegs. 
  
Die Sternsinger kommen nur mit Anmeldung!
Leider machen bei der Sternsingeraktion nicht mehr so viele 
Kinder mit, dass jedes Haus besucht werden kann. Deshalb bit-
ten wir um eine Anmeldung, wer einen Besuch wünscht. Die 
Sternsinger kommen gerne zu Ihnen und segnen Ihr Haus bzw. 
Ihre Wohnung! Anmeldeformulare liegen in den Kirchen aus und 
können dort in die bereit gestellten Kartons eingeworfen wer-
den. Anmeldung per Mail unter hirt@kath-hochschwarzwald.
de oder unter der Telefonnummer 07653 960281 für Lenzkirch, 
hannachristaloeffler@gmail.com oder unter der Telefonnum-
mer 07653 6178 für Kappel und Chr.Meisenberg@web.de oder 
unter der Telefonnummer 0152 55235151 für Saig. Das Anmel-
deformular kann auch unter www.kath-hochschwarzwald.de 
heruntergeladen und in den Kirchen abgegeben werden. 
 
Sternsingeraktion 2024 – Sternsinger gesucht!
Für die Sternsingeraktion suchen wir Mädchen und Jungs! Mit-
machen können alle Kinder, egal welcher Konfession oder Reli-
gion sie angehören! 
  
Lenzkirch
Wir treffen uns zur Anprobeder Gewänder und Gruppeneintei-
lung:  Mittwoch, 27. Dezember 2023 um 15:00 Uhr in der Kath. 
Unterkirche Lenzkirch, Kirchplatz 5. Wer am 27. Dezember 
keine Zeit hat zu kommen, aber dennoch mitmachen will, melde 
sich bitte bei Günther Hirt, Tel. 07653 / 960281.
Die Aktionstage sind: Samstag, 6. Januar und Sonntag, 7. Janu-
ar. Wer nur teilweise dabei sein kann – auch dies ist möglich! Die 
Gruppen werden von Jugendlichen begleitet. 
  
Saig
Wir treffen uns zur  Anprobe der Gewänder und Gruppenein-
teilung:Mittwoch, 20.12.2023 um 17:00 Uhr im Pfarrhaus in 
Saig. Wer am 20. Dezember keine Zeit hat zu kommen, aber 
dennoch mitmachen will, melde sich bitte bei Günther Hirt, Tel. 
07653 / 960281.
Der Aktionstag ist am Samstag, 6. Januar. Die Gruppen werden 
begleitet.   

Kappel 
Sternsinger gesucht, wer mitmachen möchte, melde sich bitte 
bei Günther Hirt, Tel. 07659/960281. 
Der Aktionstag ist am Samstag, 06. Januar.  Die Gruppen wer-
den begleitet.    
 
 

VEREINE

Deutsches Rotes Kreuz

Die DRK Seniorengymnastik findet wöchtenlich Donnerstags 
von 14.45-15.45 Uhr im Kursaal statt. Bei Fragen wende Sie sich 
bitte an Claudia Geisenberger unter 07656-988106 oder Jutta 
Müller-Haupka unter 0162-9823292 

 

Füreinander Miteinander e. V. 

Nachbarschaftshilfe für die Gesamtgemeinde Lenzkirch  
Wenn Sie Hilfebedarf haben oder als Helfer/Helferin im Verein 
mitwirken wollen, melden Sie sich in unserem Büro im Erdge-
schoss des Kurhauses Lenzkirch zu den Öffnungszeiten: 
Montag oder Donnerstag, jeweils von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr  
Tel.: 07653/9649696 (AB wird werktäglich abgehört).   

JRK News
Das Jugendrotkreuz Lenzkirch möchte sich vielmals bei 
dem Team des Kindersachenmarktes, unter der Leitung von 
Vanessa Raufer, bedanken.
Diese haben uns die Einnahmen des Kindersachenmarktes 
Lenzkirch vom 24.09.2023 in Höhe von 400€ gespendet.

Vielen Dank sagt das
JRK Lenzkirch   
  
Kennt Ihr auch schon unser Jugend-Rot Kreuz. Diese treffen 
sich immer Dienstag im 2-Wochen-Rhythmus. 
Da wir zwei Altersgruppen haben, meldet Euch doch am 
besten per Mail an info@drk-lenzkirch.de. Dann teilen wir 
Euch gerne den genauen Termin für Eure Altersgruppe mit. 
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2742 Holz für KSC Brigachtal.  
Es spielten: Ingo Pfaff 569 Kegel, Norbert Jägler 454 Kegel, Ernst 
Schlegel 447 Kegel, Veronika Grüner 442 Kegel, Gerhard Wiest 
426 Kegel, Wolfgang Grüner 404 Kegel.  
Der nächste Spieltag für den KSC Saig-Lenzkirch ist im neuen 
Jahr, am 14.01.2024 um 10.30 Uhr in Bonndorf gegen SKG 77 
Singen X1. 

Der KSC Saig-Lenzkirch wünscht allen Keglern und Kegelfans 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2024. 
 
 
Kultur im Kino Lenzkirch

TAVRENENLIEDER – im Kino in Lenzkirch 
Chansons und mehr ... 
Ein Hauch Spelunkenatmosphäre, eine kraftvolle Stimme und 
der wehmütige Klang des Akkordeons. Mit großer Leidenschaft 
erweckt die Sängerin Vera Maier aus dem Südschwarzwald ver-
traute und auch weniger bekannte Chansons zu neuem Leben. 
Sie singt vom rauen Leben, der Vergänglichkeit des Glücks und 
immer wieder von Liebe. Umrahmt, begleitet und bisweilen 
auch getrieben von Ihrem Akkordeonisten, Thomas Allgeier, 
entfalten die Lieder ihren ganz eigenen Charakter. „Mal drama-
tisch und wüst, gerne auch frivol oder ironisch zugespitzt, halb 
weinend, halb lachend, doch stets mit ganzem Herzen.“ Weitere 
Infos unter www.tavernenlieder de. 

Samstag, 13.01.2024 um 20:00 Uhr im Kino im Höfle
in Lenzkirch.  
Eintritt: AK 14,- € Vorverkauf 12,- € unter www.reservix.de 
  
  

Foto: Thomas Allgeier

Haus & Grundbesitzerverein  
Lenzkirch/Bonndorf e.V. 
Mitgliederversammlung 
Unser nächste Mitgliederversammlung findet am 
 
Mittwoch, den 20. Dezember 2023, 18.30 Uhr im Gast-
haus zum Kranz in Bonndorf 
  
statt. Hierzu laden wir herzlich ein! 
  
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1.  Begrüßung durch den Vorstand 
2.  Bericht der Vorstandschaft 
3.  Kassenbericht des Kassierers 
4.  Entlastung des Kassierers und des Vorstandes 
5.  Wahl des Vorstandes 
6.  Erhöhung des Beitrages 
7.   Vorstellung der Verschmelzung mit Ortsverein Hoch-

schwarzwald in Neustadt 
Gast: 1. Vorsitzender OV Hochschwarzwald Walter 
Föhrenbach

8.  Vorschläge und Anregungen der Mitglieder 
9.  Verschiedenes 
 
Oliver Tappe Ralf Hirschbeck 
1.Vorsitzender 2. Vorsitzender 
Haus- und Grundbesitzerverein Lenzkirch - Bonndorf e.V. 

Grundbesitzverein Lenzkirch/ Bonndorf

Kindergarten Förderverein Saig

Der Förderverein bedankt sich bei allen, die uns mit einem Ein-
kauf beim Advent unter den Linden unterstützt haben.  
Im Sinne der Nachhaltigkeit möchten wir anbieten, dass Sie die 
Stroh-Rohlinge 
nach Weihnachten an uns zurückgeben können. 
Die Kränze müssen nicht abdekoriert oder abgewickelt sein. 
Das übernehmen wir. Vom 23.12. bis zum Ende der Weihnachts-
ferien steht 
in der Garage im Rathaus 
eine Kiste mit der Aufschrift „Förderverein Kindergarten“ bereit, 
in die die Kränze hineingelegt werden können.
Wir bedanken uns dafür im Voraus und wünschen allen eine 
schöne Weihnachtszeit. 
Die Vorstandschaft des Fördervereins Kindergarten Saig e.V.  
 
 

KSC Saig-Lenzkirch

Auch im Auswärtsspiel gegen den KSC Brigachtal M1 musste 
der KSC Saig-Lenzkirch die Punkte abgeben. Im Starterpaar 
konnten wir nur 3 Satzpunkte aber keinen Mannschaftspunkt 
erreichen. Im Mittelpaar erspielte Vroni und Ernst je 2 Satz-
punkte, konnten aber keinen Mannschaftspunkt erzielen. Im 
Schlusspaar das mit 56 miesen Kegel auf die Bahn ging hatte das 
Endergebnis in der Hand. Wolfgang hatte gegen seinen Gegner 
keine Change, er konnte nur einen Satzpunkt erreichen. Ingo 
hatte einen super Tag. Er erspielte das Tagesbestergebnis von 
569 Kegel. 4 Satzpunkte und den einzigen Mannschaftspunkt 
für den KSC. Das Spiel endete mit 7 zu 1 Punkten und 2782 zu 
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Wir wünschen frohe Weihnachten  
und einen guten  

Rutsch ins neue Jahr. 

Weihnachtskonzert 

 des Musikverein Saig e.V. 

Am 26. Dezember um 
10:30 Uhr im Haus des 

Gastes in Saig. 

 

Wir wünssschen frrfrfrfrfrohe Weihnachten
und einen guten

Rutsch ins neue Je Je JJahr.

Weihnachtskonzerttt

des Musikverein Saig e.V.

Am 26. Dezember um
10:30 Uhr im Haus des

Gastes in Saig.

Flyer Weihnachtskonzert Foto: Musikverein Saig e.V. 
 
 

Narrenzunft 
Lenzkircher Dengele

Hästrägersitzung der NZ Lenzkircher Dengele 
e.V.   
Die Narrenzunft Lenzkircher Dengele e.V. lädt alle aktiven Mit-
glieder zur Hästrägersitzung am 04.01.2024 um 20:00 Uhr im 
Kursaal statt. 

Um 18:30 Uhr findet im Narrenschopf die Häsausgabe statt. 

Die Geschichte der Strohberghexen von 1982 bis zur Gegen-
wart wird am Freitag, 29. Dezember  im „Lenzkircher Hof“ um 
19:00 Uhr vorgestellt. Aus seinem Archiv stellt Roland Berr die 
Anfänge der Hexen bis zum heutigen Tage dar. Besonders die 
„alten Strohberghexen“ aus frühen Tagen sind hierzu herzlichst 
eingeladen, ebenso Freunde, Gönner und Wegbegleiter seit der 
Vereinsgründung. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte 
um eine schöne Reise in die Vergangenheit zu machen. Wer 
noch alte Bilder von und mit den Strohberghexen hat, gerne mit-
bringen! 

Kino im Höfle
Im Höfle 11

79853 Lenzkirch
Telefon (0 76 53) 96 22 20

Das Programm vom 21.12. bis 27.12.2023

Die Unlangweiligste Schule der Welt
Maxe und seine Mitschüler müssen in der Schule täglich
über 777 Regeln befolgen, sonst drohen harte Strafen.
Zusätzlich versucht der pedantische Schulleiter Schnittlich
die Kontrolle über alle Schulen im Land zu gewinnen. Doch
es gibt Widerstand. Gemeinsam mit Inspektor Rasputin
Rumpus entwickelt Maxe einen Plan, um den verrückten
Rektor aufzuhalten. Verfilmung des erfolgreichen
Kinderbuchs von Sabrina J. Kirschner.

ca. 87 min., ab 0 J.

DI 15:30

Mehr Infos unter lenzkirch.cineprog.net

Mehr Infos unter lenzkirch.cineprog.net

Kino im Höfle
Im Höfle 11

79853 Lenzkirch
Telefon (0 76 53) 96 22 20

Das Programm vom 28.12. bis 03.01.2024

Das Fliegende Klassenzimmer
Martina lebt in einer Berliner Hochhaussiedlung mit ihrer
Mutter und ihrem kleinen Bruder. Als sie am begehrten
Johann-Sigismund-Gymnasium in Kirchberg aufgenommen
wird, ändert sich ihr Leben schlagartig. Doch es gibt eine
Rivalität zwischen Stadt- und Dorfkinder. Martina lernt
jedoch Ruda und einen geheimnisvollen Jungen kennen. Als
es zu einem Streit kommt, greift Martina ein. War das die
richtige Entscheidung? Eine Neuverfilmung von Erich
Kästners Das fliegende Klassenzimmer.

ca. 89 min., ab 0 J.

MO 15:30

Musikverein Saig

Liebe Freunde des Saiger Musikvereins,   
Weihnachten rückt immer näher und somit auch unser traditi-
onelles Weihnachtskonzert am 2. Weihnachtsfeiertag. Zum 
Jahresabschluss werden wir nochmal das Beste aus dem vergan-
genen Jahr präsentieren, aber auch neu einstudierte Stücke wer-
den erklingen. Außerdem werden auch unsere jüngsten Musi-
kerinnen und Musiker das Konzert musikalisch bereichern. Es 
ist für jeden etwas dabei. 

Also auf geht‘s ins Haus des Gastes nach Saig. Los geht‘s um 
10:30 Uhr. 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. 
  
Wir Musikerinnen und Musiker freuen uns auf zahlreiche Gäste 
und wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und alles 
Gute, vor allem Gesundheit für 2024.  
  
Ihr Musikverein Saig e.V. 

Lenzkircher 
Strohberghexen e.V.
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Saiger Hochfirstgeister

Generalversammlung der Saiger Hochfirstgeister e.V. 
Die Saiger Hochfirstgeister e.V. laden herzlich alle Mitglieder 
und Freunde des Vereins zur Generalversammlungen am Sams-
tag, 13. Januar 2024 in das Hotel Hochfirst in Saig ein. Beginn 
der Versammlung: 19:11 Uhr. 
  
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Zunftmeister 
2. Bericht des Zunftschreibers 
3. Bericht des Schatzmeisters    
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Neuwahlen der Kassenprüfer 
6. Entlastung des Zunftrates 
7. Neuaufnahmen und Ehrungen 
8. Wünsche und Anträge  
 
 

Schwarzwaldverein Lenzkirch

Wir wünschen 
 allen Mitgliedern und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest  

und ein gutes Neues Jahr 
das Vorstandsteam 

  
Traditionell beginnen wir das neue Jahr mit einer Sonnenauf-

gangswanderung zur Säntisblickhütte 
am Samstag, 06.01.2024 

Bei guter Fernsicht erfreuen wir uns am Blick
 auf das Alpenpanorama, 

bevor wir am Ende der Wanderung zum Frühstück (Selbstzah-
ler) einkehren. 

Wanderstrecke: 7 km, (kleine Tour 1,5 km, leicht) 
Treffpunkt:  07 Uhr / kleine Tour 07:45 Uhr 

Kurhaus Lenzkirch 
Anmeldung und Informationen bis 04.01. bei: 

Reinhard Rieger Tel. 0162 88 24 661 und 
Sabine Schmidt Tel. 0162 78 08 543 

 
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Freunde zur 

141.. Jahreshauptversammlung des Schwarzwaldvereins 
Lenzkirch e.V. 

am Freitag, 19. Januar 2024 um 19:00 Uhr im Hotel Schwörer in 
Lenzkirch 

  
Tagesordnung: 
TOP 1:  Begrüßung 
TOP 2:  Totenehrung 
TOP 3:  Bericht der Vorsitzenden für Öffentlichkeitsarbeit 
 Bericht der Vorsitzenden Wandern 
TOP 4: a: Bericht des Kassierers 
 b: Bericht der Kassenprüfer 
TOP 5:  Bericht der Fachwarte 
 a: Wege 
 b: Naturschutz 
 c: Heimatpflege 
TOP 6:  Entlastung des Gesamtvorstandes 
TOP 7:  Beitragserhöhung 
TOP 8:  Wahlen des Gesamtvorstandes 
TOP 9:  Ehrungen 
TOP 10:  Wünsche und Anträge 
  
Wir wünschen ein gutes Neues Jahr und freuen uns über eine 
zahlreiche Teilnahme. 
Die Vorstandschaft 

Sportverein Saig

Terminänderung 
SV‘s Cego und Poker Night  
An alle Cego- und Pokerspieler/innen, unbedingt das neue Da-
tum, den 28.12.23 vormerken. 

Es findet im Clubhaus des SV Saig, in bester Cegomanier und Po-
keratmosphäre die CePo Night statt. 

Startschuss im Turniermodus ist am 28.12.23 um 19:08 Uhr. 
Anmeldungen zum Turnier dürfen gerne über daniel-sig-
warth@t-online.de abgegeben werden. 

Auch spontane Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben bisher 
noch einen Platz am Tisch erhalten. 
  
Sportliche Grüße 
SV Saig  
 
 
Wagen unter den Linden in Saig   
Der Jahreswechsel rückt näher und der Wagen unter den Linden 
hat in Saig wieder geöffnet. 
Entspannt Euch vom Weihnachtsstress bei einem Glühwein und 
anderen Getränken, sowie kleineren Speisen. 
  
Geöffnet haben wir: 
27.12.23 - 29.12.23  
31.12.23 - 01.01.24 
05.01.24 – 07.01.24 

An allen oben genannten Tagen ist ab 10:30 Uhr bis ca. 18:30 
Uhr  geöffnet. 
  
Wir freuen uns auf Euch! 
  
Euer 
SV Saig  
 
 

Turnverein Lenzkirch 

Bunter Turnerabend 2024  
Es ist wieder soweit ! 
Am 27. Januar 2024  dürfen wir euch unter dem Motto „Ham-
burg live“ zum Bunten Turnerband begrüßen. 
Nach gelungenem Comeback starten wir, wie im Letzten Jahr, 
zusammen mit euch in die Lenzkircher Fasnet. 
Los gehts um 19:11 Uhr mit den Show-Auftritten unserer 
TV-Gruppen. 
Ab ca. 20:44 Uhr wird die Lenzkircher Fasnet dann tra-
ditionell mit dem Einmarsch der Lenzkircher Stadtmusik 
und der Lenzkircher Narrenvereine eröffnet. 
Für gutes Essen und genügend Getränke wird gesorgt sein. 
Im Anschluss freuen wir uns gemeinsam mit der Band Six2Se-
ven bis in die frühen Morgenstunden in der Lenzkircher Festhal-
le zu feiern. 

Ab dem 18.12.2023 kann man über die Plattform Re-
servix für 8,50€ Karten für den ganzen Abend kaufen. 
Wer ab 20:40 Uhr zur After-Party dazu stößt, feiert für 5,50€ mit. 
  
Wir freuen uns, auf euren Besuch. 

Die Vorstandschaft 
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Volkshochschule 
Hochschwarzwald 

Di, 09.01.24 
Aquafitness - Gesundheitsspaß im Wasser, 19:30 Uhr, Lenzkirch, 
JUFA Hotel Schwarzwald, Hallenbad , Angelika Streiche 
  
Anmeldung und Info über die Örtl. Leiterin Frau Indra Eisele un-
ter e-mail indraganter@web.de. 

Volkshochschule
Hochschwarzwald

Fit + Aktiv
ins neue Jahr
mit den Bewegungs- und
Entspannungskursen der vhs.

www.vhs-hochschwarzwald.de

STELLENANZEIGEN DER  
NACHBARSCHAFTSGEMEINDEN

Gemeinde Hinterzarten
Die Gemeinde Hinterzarten (2.700 Einwohner) sucht zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Mitarbeiter 
für die Kläranlage und den Gemeindebauhof (m,w,d) 

in Vollzeit und unbefristet. 
  
Die vollständige Stellenausschreibung kann über die Homepage 
der Gemeinde, unter www.hinterzarten.de eingesehen werden. 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: 
  
Gemeinde Hinterzarten, Rathausstraße 12, 79856 Hinterzar-
ten, oder in elektronischer Form als PDF an 
mnetz@hinterzarten.de.  
 
 
Pächter für das Terrassen-Cafe    
im Freibad Friedenweiler gesucht!   
Für das Terrassen-Cafe im Freibad Friedenweiler wird ein neuer 
Pächter gesucht, der sich eigenverantwortlich um das leibliche 
Wohl der Gäste während der Freibadsaison und den Öffnungs-
zeiten des Freibades kümmert. Erfahrungen und Vorkenntnisse 
in der Gastronomie sind wünschenswert. Weitere Auskünfte 
erteilen Ihnen Bürgermeister Josef Matt unter der Rufnummer 
07654/9119-12 oder Hauptamtsleiter Patrick Booz unter der 
Rufnummer 07654/9119-11. 

Die besondere Geschenkidee 
zu Weihnachten
Schenken Sie einen Gutschein für einen VHS-Kurs. 
Sie können einen Gutschein für einen bestimmten Kurs 
verschenken, aber natürlich auch über einen bestimm-
ten Betrag. Sie erhalten den Gutschein bei der VHS-
Geschäftsstelle.
Volkshochschule Hochschwarzwald
T.-Neustadt, Sebastian-Kneipp-Anlage 2, 

       Tel: 07651-1363, info@vhs-hochschwarzwald.de

Wann:  Dienstag, 16.01.24, 18:00 Uhr
Wo:	 	 Titisee-Neustadt,	
	 	 	 Schmidt	Märkte,	Freiburger	Str.	11

Unternehmerinnen-
Abend vor Ort

Schmidt Märkte GmbH

Das neue vhs-Programmheft Frühjahr-Sommer erscheint am 18.01.24. 
Ab sofort alle Kurse online buchbar unter www.vhs-hochschwarzwald.
de   
Ein buntes und vielfältiges Programm hat die VHS für das Früh-
jahrssemester wieder für Sie mit viel Engagement zusammen-
gestellt. Ob berufliche Weiterbildung, das Erlernen einer neuen 
Fremdsprache, die Förderung der eigenene Gesundheit oder 
die Entwicklung kreativer Talente. Hierfür steht das Programm 
der vhs Hochschwarzwald. Mit Präsenz- und Online-Angebo-
ten bietet die vhs dabei verschiedene Kursformate an. Das neue 
vhs-Programm Frühjahr/Sommer 2024 erscheint am 18.01.24. 
Schon jetzt sind die Kurse online buchbar unter 
www.vhs-hochschwarzwald.de 
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WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Palliativnetz Freiburg gGmbH - Team  
Hochschwarzwald 
Das Palliativnetz Hochschwarzwald begleitet Menschen mit 
unheilbaren und weit fortgeschrittenen Erkrankungen bis zum 
Lebensende. Wir berücksichtigen dabei sehr sorgfältig und um-
fassend die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten zum 
Verbleib in der gewohnten, häuslichen Umgebung. 
Das SAPV-Team besteht aus spezialisierten Pflegefachkräften, 
Palliativmedizinern und Schmerztherapeuten, die in enger Zu-
sammenarbeit mit den niedergelassenen Hausärzten arbeiten. 
Regelmäßige, engmaschige Hausbesuche und eine 24h Rufbe-
reitschaft gewährleistet die bestmögliche Betreuung. 
  
Palliativnetz Freiburg gGmbH - Team Hochschwarzwald 
Salzstraße 1, 79822 T.-Neustadt 
Tel. 07651/93398-0 
schwarzwald@palliativnetz-freiburg.de 
www.palliativnetz -freiburg.de  
 
 
Hospizbewegung  
Breisgau-Hochschwarzwald e.V. 
Ehrenamtliche Hospizarbeit   
Uns liegen die Bedürfnisse und Wünsche von schwerkranken 
und sterbenden Menschen und Ihren Angehörigen am Herzen. 
  
Wir Ehrenamtlichen begleiten Betroffene zu Hause und in Ein-
richtungen oder Krankenhäusern und möchten Sie entlasten. 
Die Begleitung richtet sich an Ihren Bedürfnissen aus. 
  
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf schon wenn eine Erkrankung 
Ihren Alltag zu bestimmen beginnt. Entscheiden Sie nach einem 
ersten Gespräch, ob eine Begleitung für Sie passen kann. 
Gerne hören wir Ihnen zu. 
„Wenn Du erlaubst, lass mich ein paar Schritte mit Dir gehen.“  

Sabine Naegeli 
Sie erreichen uns unter 07651 911869. 
www.hospizbewegung-bh.de  
 
 
Änderung bei Beratungsstelle für ältere  
Menschen und Angehörige im  
Hochschwarzwald ab 01.01.2024 
Die Beratungsstellen für „Ältere Menschen und Angehörige 
im Hochschwarzwald wird ab 31.12.2023 in dieser Form nicht 
mehr vorhanden sein, diese wird in den Pflegestützpunkt un-
ter Trägerschaft des Landratsamtes übergeleitet. 
  
Die Beratungsstelle für ältere Menschen Hochschwarzwald, 
in Titisee-Neustadt, Adolph-Kolping-Str. 20 (Caritashaus) 
Hochschwarzwald wird zum 31.12.2023 geschlossen. 
  
Ab 01.01.2024 wird es den Pflegestützpunkt in Trägerschaft des 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald geben. 
Der Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald wird 3 
Standorte haben: 
Titisee-Neustadt, Bad Krozingen und Breisach 
  
Neu an Januar 2024 
Pflegestützpunkt Breisgau Hochschwarzwald 
Gebiet: Dreisamtal, Hochschwarzwald 

79822 Titisee Neustadt 
Wilhelm-Stahl-Str. 13 (gegenüber der AOK) 
Ansprechpartner: 
Wendelin Schuler Tel: 0761/2187-2977  
wendelin.schuler@lkbh.de 
Christiane Düspohl:  Tel.0761/2187-2978  
christiane.duespohl@lkbh.de 
  
pflegestuetzpunkt@lkbh.de 
  
Homepage: www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt 
  
Wir freuen uns, dass wir dann als Pflegestützpunkt für Beratung 
zur Verfügung stehen. 

 
Schulführungen am Kolleg St. Blasien 
Die Schulleitung des Kolleg St. Blasien bietet Hausführungen an. 
Das Angebot richtet sich vor allem an Eltern der Grundschülerin-
nen und -schüler (Klassen 4) mit ihren Kindern sowie an Interes-
senten für das Aufbaugymnasium, die ausgehend vom mittleren 
Bildungsabschluss in drei Jahren das allgemeinbildende Abitur 
erreichen wollen. Die Schulführungen finden am Freitag, 12. Ja-
nuar, 19. Januar, 26. Januar und 23. Februar 2024 jeweils um 16 
Uhr statt. Treffpunkt ist die Pforte des Kollegs. 

Wir bitten um eine kurze Anmeldung unter Telefon 07672–270 
(Kollegspforte).  
 
 
Deutschland-Tickets und Jugendtickets sor-
gen für starkes Abo-Wachstum im RVF 
•	 Stammkundschaft liegt bei rund 92.000 Abonnentinnen 

und Abonnenten
•	 Nachfrage an einzelnen Monatskarten und Fahrscheinen 

für gelegentliche Fahrten rückläufig
•	 Abos werden künftig auf einer Chipkarte ausgegeben
•	 Freiburger Verkehrs AG (VAG) organisiert anspruchsvolle 

Umstellung auf digitalen Vertrieb für RVF  

Im aktuellen Jahr kann der RVF ein starkes Wachstum bei der 
Zahl seiner Stammkundschaft vermelden. Mehr Fahrgäste denn 
je sind dauerhaft mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs. 
War in der Vergangenheit das Abo der RegioKarte bereits ein 
Erfolgsgarant, so stieg die Nachfrage nach einem Abonnement 
durch die Einführung des Deutschland-Tickets für Erwachsene 
nochmals stark an. Viele Fahrgäste sind vom RegioKarten-Abo 
auf das Abo des Deutschland-Tickets umgestiegen. „Wir konn-
ten aber mit dem Deutschland-Ticket auch viele neue Kundin-
nen und Kunden im Abo gewinnen“ sagt Dorothee Koch, Ge-
schäftsführerin des RVF. „In Summe ist die Anzahl erwachsener 
Abonnentinnen und Abonnenten von Mai bis November um 
rund 70 % gestiegen, sie lag im November bei rund 92.000. Zum 
Glück haben wir mit der Freiburger Verkehrs AG (VAG), die alle 
Abos im RVF betreut, einen zuverlässigen Partner, der die große 
Zahl an Kundinnen und Kunden bedient.“, so Koch weiter. Auch 
das RVF JugendTicket BW, das zum Dezember 2023 zu einem 
vergünstigten Deutschland-Ticket für Jugendliche umgewan-
delt wurde, hat sich sehr positiv entwickelt. Über die Mona-
te seit Einführung im März nahm die Zahl der Abonnentinnen 
und Abonnenten um 31 % zu und lag Ende November bei rund 
38.000. 

Beim RVF ist man stolz auf den Erfolg und hofft, auch in Zukunft 
mit den Deutschland-Tickets zusätzliche Fahrgäste an Bus & 
Bahn binden zu können. 
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Kehrseite des Erfolgs 
Der Erfolg des Deutschland-Tickets und RVF JugendTicketsBW 
bringt zugleich einen Rückgang der Nachfrage bei anderen 
Fahrscheinen mit sich: vor allem einzelne Monatskarten wer-
den gegenüber dem Vorjahresmonat Oktober deutlich weniger 
gekauft, sowohl bei Erwachsenen (-74 %) als auch bei Schü-
lerinnen, Schülern und Jugendlichen (-67 %). Auch im Bereich 
der Fahrscheine für gelegentliche ÖPNV-Nutzung sind Aus-
wirkungen des Deutschland-Tickets erkennbar. Die digitalen 
Kanäle MobilTicket und LuftLinie liegen z.T. deutlich unter den 
Verkaufszahlen der Monate vor Einführung des D-Tickets. Auch 
wenn die Verkaufszahlen der TagesKarte noch über den Wer-
ten zu Jahresbeginn liegen – die starken Sommer-Monate fallen 
deutlich geringer aus als üblich. Einzelfahrscheine – für die Ein-
nahmen im Gelegenheitsverkehr besonders bedeutsam – habe 
sich auch rückläufig entwickelt. 
  
Umstellung stellt große Herausforderung dar: Abos werden 
künftig auf einer Chipkarte ausgegeben  
Sämtliche Deutschland-Tickets – neben dem D-Ticket für Er-
wachsene auch das D-Ticket Job sowie das D-Ticket JugendBW 
– werden in Zukunft beim RVF auf einer Chipkarte ausgegeben. 
Mit der Umstellung folgt der RVF der Vorgabe des Bundes, wo-
nach Deutschland-Tickets nur in „digitaler“ Form vertrieben 

werden dürfen. 
Diese Chipkarte, beim RVF „MobilitätsKarte“ genannt, enthält 
ein Kontroll-Medium, das digital ausgelesen werden kann und so 
sicherstellt, dass das Ticket in ganz Deutschland als Fahrschein 
anerkannt wird. Bis Ende März sollen alle Abonnentinnen und 
Abonnenten eines Deutschland-Tickets eine Chipkarte erhalten 
haben. Wer ein Abo der RegioKarte hat, erhält weiterhin Mo-
natsabschnitte auf Papier. 

Betreut werden sämtliche Abonnements im RVF durch das 
AboCenter der VAG. „In den letzten Wochen haben wir mit 
Hochdruck daran gearbeitet, die Abos des Deutschland-Tickets 
auf der Chipkarte anzubieten. Auch wenn man es am Ende der 
Chipkarte vielleicht nicht ansieht – die Technik, die darin steckt, 
ist komplex. Ich bin froh, dass unser Vertrieb zusammen mit 
dem RVF und unseren Dienstleistern hier so zuverlässig und 
engagiert arbeitet.“, sagt Simone Stahl, Prokuristin bei der VAG. 
Das AboCenter der VAG hatte sich bereits im Frühjahr personell 
verstärkt, um die gestiegene Zahl an Abonnentinnen und Abon-
nenten gut zu betreuen und alle immer rechtzeitig mit einem 
Fahrschein zu versorgen. „Wir sind sehr froh, dass die VAG auch 
unter großem Zeitdruck alle mit dem Deutschland-Ticket ver-
bundenen Prozesse professionell begleitet und zum Abschluss 
bringt,“, erklärt Dorothee Koch. 

RIKE RICHSTEIN
DIE FARBEN DES SEES
Nach einer schmerzhaften Trennung reist Matilda an den Bodensee in das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter Enni. 
Seit ihrer Kindheit ist sie nicht mehr hier gewesen und ihr wird bewusst, wie wenig sie über diese Frau weiß. In Ennis Nacht-
tisch � ndet sie das Foto eines jungen Mannes, der nicht ihr Großvater war. Um sich abzulenken und auch aus Neugier, begibt 
sie sich auf die Suche nach dem Unbekannten und begegnet dabei einer Wahrheit, die alles verändert.

»Die Farben des Sees« ist ein ebenso ergreifender wie zärtlicher Roman über die richtigen und die falschen Entscheidungen im 
Leben und darüber, dass es am Ende genau diese sind, die uns ausmachen.

Gebunden mit Lesebändchen | ISBN 978-3-7977-0785-7 | 22,00 € | Verlag Stadler, KN 

UNSER BUCHTIPP

Ende
des redaktionellen Teils



Nachmieter gesucht!
Zeitnah gebe ich mein Laden-Geschäft in Lenzkirch, 

Schwarzwaldstraße 3b/Am Sommerberg 2 auf.
Ich suche einen Nachmieter. Sonja Volle, Tel.: 0172 1367263 

oder anitavolle.antik@gmx.de

Hausarztpraxis O. Hillmer in Lenzkirch
FA für Allgemeinmedizin - Notfallmedizin - Chirotherapie

Liebe Patienten,
zwischen Weihnachten und Dreikönig haben wir am

28.12.23 + 29.12.23 sowie
03.01.24 + 04.01.24

vormittags für Sie geöffnet.

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten,
bleiben Sie gesund!

Ab Montag, den 08.01.2024 sind wir zu 
den gewohnten Sprechzeiten wieder für Sie da.

www.primo-stockach.de



Skiclub Lenzkirch e.V.
 
Einladung zu den Generalversammlungen des Skiclub  
Lenzkirch e.V. für die Jahre 2019, 2020, 2021 und 2022
am 19. Januar 2024 ab 19 Uhr
im Gasthof Kreuzhof, Bonndorfer Str. 63, 79853 Lenzkirch
 
Tagesordnung:
1) Begrüßung durch den Vorsitzenden
2) Tätigkeitsberichte
3) Kassenbericht
4) Bericht Kassenprüfer
5) Entlastung Gesamtvorstand
6) Wünsche und Anträge
 
    Der Vorstand
    Thomas Kötting
 
Anschließend wird die Generalversammlung des aktuellen 
Jahres 2023 durchgeführt.
 

Tagesordnung:
1) Begrüßung durch den Vorsitzenden
2) Tätigkeitsberichte
3) Kassenbericht
4) Bericht Kassenprüfer
5) Entlastung Gesamtvorstand
6) Neuwahl / Beratschlagung Auflösung des Vereins
7) Beschluss über Punkt 6 und ggf. Festlegung der Liquidatoren 
     und Beschluss zur Verwendung der übrigen Mittel
8) Wünsche und Anträge
 
    Der Vorstand
    Thomas Kötting

Wohnung gesucht
Ich, weibl., 59, NR, Psych. in Privatklinik Friedenweiler mit 2 Freigängerkatzen,  
suche arbeitsnah bis 20 km, eine Wohnung (mit Keller oder Dachboden) ab 50 m2,
mit Stellplatz oder Garage, ruhig, zum 01.01.2024 oder 01.02.2024, mit Terrasse 
oder Balkon, mit EBK, Badewanne, bis 850 € warm. 
 nika6de@yahoo.de oder  017632883461 (abends oder WE)

EINE APP DIE BEGEISTERT!
Sie lieben Apps, darum verfügt „My eBlättle“ 
über viele nützliche Funktionen. 
Zu ihrem Print-Heimatblatt können Sie ab sofort 
auch das digitale Heimatblatt lesen. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie.

„My eBlättle“ 

PRIMO-SERVICE

WIR SIND FÜR SIE DA!
Haben Sie ein besonderes Anliegen?
Benötigen Sie ausführliche, persönliche Beratung?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 Mo. – Do. 8 – 17 Uhr, Fr. 8 – 12 Uhr



Betreuung Person
Wir suchen eine Person zur Betreuung einer älteren Dame, deren Mobilität 
eingeschränkt ist. Täglich ab ca. 18 Uhr und zur Übernachtung vor Ort. Separates 
Zimmer und Bad sind vorhanden. Führerschein notwendig, Anstellung ab 
dem 05.01.24, Ort: Lenzkirch-Saig | Martina  07653 9659282

Frisches BIO-GEMÜSE
gibt es auch im Winter! 

Wo?  
In der Scheune auf dem  
Zinggehof (Niederdorf 20)! 
Wann?  

Jeden Samstag von 9 – 12 Uhr! 

GemüseMax freut sich auf Sie!

Ab dem 23.12 haben wir wieder geöffnet!

Unsere Öffnungszeiten:
Montag-Sonntag 17.00 Uhr - 22.00 Uhr
(Warme Küche 18.00 Uhr - 21.00 Uhr )
Sonntag zusätzlich 11.30 Uhr - 14.00 Uhr 
(Warme Küche 12.00 Uhr - 14.00 Uhr)

Über die Ferien haben wir keinen Ruhetag (nach den Heiligen 
drei Könige ist montags Ruhetag), an den beiden Weihnachts- 
feiertagen ist unser Restaurant bereits ausgebucht!
Ab Januar bis Ende März bieten wir wieder unser „Schwörers 
Fonduerondell“ an. Ab Januar ist auch wieder dienstags
„Schnitzeltag“ to Go und im Restaurant

Suchen Sie noch ein Geschenk?  
Schenken Sie einen Gutschein vom Hotel Schwörer!

Der Gutschein ist im Restaurant, To Go, Catering, Schnitzeltag 
oder auch beim Fonduerondell einlösbar.

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Schwörer und Team

SCHWÖRER´S FONDUE-RONDELL bis Ende März

Angebot enthält:
• Aperitif • Suppe oder Salat • Fonduerondell
• Dessert 6-12 Personen/Tisch
35,00 € ohne Suppen 30,00 € (auf Basis 7 % MwSt.)





Weihnachtshähnchen 
MIT MARONENFÜLLUNG

UNSER X-MAS REZEPT

ZUTATEN FÜR DIE MARONENFÜLLUNG:

• 2 Weckle
• 200ml Milch
• 75g Butter
• 2 Eigelb
• 1 Prise Muskatnuss
• 1 Prise Salz
• Majoran
• Zimt
• 1 Prise Zucker

• 1 Äpfel
• 1 Schalotten
• 100g gekochte 

Maronen
• ca. 50g Paniermehl 

nach belieben
• 2 Eiweiss, steif 

geschlagen

ZUBEREITUNG MARONENFÜLLUNG:

Brötchen in Milch einlegen

In einer Schüssel die Butter schaumig rühren.

Nach und nach die Eigelbe zugeben.

Eiweiss aufbehalten.

Das eingelegte Brot ausdrücken und sehr fein hacken 
oder pürieren.

Muskatnuss, Majoran, Zimt, Salz und Zucker dazugeben.

Einen Apfel und eine Schalotten in Würfel schneiden, 
Maronen vierteln und in die Knödelmasse geben.

Alles gut mischen. Ist die Füllung zu fl üssig, etwas 
Paniermehl zugeben.

Zwei Eiweiss steif schlagen und zuletzt das geschlagene 
Eiweiss vorsichtig darunterheben.

Die Füllung in die Bauchhöhle füllen.

Nicht bis oben voll, so dass noch etwas Luft in die Bauch-
höhle gelangen kann.

ZUTATEN:

• 1 steingrübler Weidehähn-
chen

• Maronenfüllung
• Hühnerbrühe
• 3 Stangen Sellerie
• 2 Karotten
• 3 Zwiebeln
• 4 Knoblauchzehen

• 1 Apfel
• 200ml Apfelsaft
• 3EL Weinbrand
• mehlige Kartoff eln
• Grosszügig Entenfett (oder 

Schweineschmalz, Butter)
• Rotkohl
• Feldsalat

ZUBEREITUNG 

Backofen auf 180 Grad vorheizen

Kartoff eln vorkochen. 
Ofenform mit Entenfett im Ofen vorheizen.
Kartoff eln absieben. Deckel drauf und dann das Sieb fest schüt-
teln, damit die Oberfl äche leicht aufraut. Kartoff eln in das heisse 
Entenfett geben und darin wälzen bis die gesamte Oberfl äche 
der Kartoff eln mit Fett bedecken ist.
Gut Salzen und ab in den Backofen.

Das gefüllte steingrübler Weidehähnchen zusammen mit dem 
Gemüse, Apfelsaft und Weinbrand in den Backofen schieben.

Regelmässig mit der Brühe übergiessen.

Bei 180Grad für 60-70min braten.

Nach Ende der Garzeit das Bio Weihnachtshähnchen herausneh-
men.

Den Saft mit dem Gemüse abschöpfen und pürieren. Aufkochen 
und eventuell mit Sossenbinder andicken.

Das Gericht mit Rotkohl, Feldsalat und den knusprigen Kartof-
feln servieren.



MALERFACHBETRIEB
Am Sommerberg 30  ·  79853 Lenzkirch

Telefon 07653/961344  ·  Fax 07653/2760800

•   Ausführung sämtlicher Maler- und
Tapezierarbeiten

•   Fassadengestaltung
•   Vollwärmeschutz
•   Bodenbeläge
•   Kreativtechniken

Inh. Petra Sigwarth
79853 Lenzkirch-Kappel
Im Weiler 4
Tel. 0 76 53 / 94 44
Fax 9 64 38 46

Frohe  Weihnachten  & 
EIN GESUNDES NEUES JAHR

wünschen Ihnen
Petra,  Miriam  &  Angelina  

www.primo-stockach.de



Unseren Kunden
und Geschäftsfreunden
wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest
und ein gesegnetes,
erfolgreiches

2024
Familie Rogg

Geschmack hat Tradition

Wir wünschen all unseren Gästen ein schönes 
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2024!

Bitte beachten Sie, unser Restaurant ist vom 24. bis 26.12.2023 
und am 31.12.2023 geschlossen.

Planen Sie eine Feier oder Fest zu Hause? 
Gerne unterstützen wir Sie auch zum Jahreswechsel mit leckeren Speisen und allem Nötigen.

Sprechen Sie uns auf unseren Partyservice an.

Tel.: 07651 / 933 782  |  Freiburger Str. 2  |  Titisee-Neustadt



Kappler Str. 1  |  79853 Lenzkirch 
Tel. 07653 / 12 31  |  E-Mail: hugel.lenzkirch@t-online.de

► Heizung
► Sanitär
► Kundendienst Hugel Hermann

Heizung
& Sanitär

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de

Frohe  Weihnachten  und  ein 
erfolgreiches  neues  Jahr  wünscht  Ihnen 
und  Ihren  Familien
Praxis für Physiotherapie 
Armin Gondro
Kolumban-Kayser-Str. 15 
79853 Lenzkirch  |  Telefon 07653 / 62 52



WOCHENANGEBOT
für unsere Filiale in Lenzkirch

Öffnungszeiten: Tel. 07653 / 361
Mo geschlossen
Di - Fr 8.00 - 13.30 Uhr  &  14.30 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 12.00 Uhr Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Unser Angebot ab Donnerstag, den 21.12.2023 –  03.01.2024

Fleisch- und Wurstspezialitäten
Südamerikanisches Rinderfilet, am Stück 41,00 €/kg 
Zarte Kalbsschnitzel, aus der Oberschale 28,40 €/kg
Zartes Kalbsgeschnetzeltes 28,40 €/kg
Putengulasch, mit Aprikosen und Ananas in Curry-Marinade 13,30 €/kg
Gefüllter Schweinerollbraten, vom Rücken 
verschiedene Füllungen 12,40 €/kg
SB  Schüblinge  SB, 4er Pack 6,70 €/Pack
Qualivo Kochschinken, am Stück oder geschnitten 17,80 €/kg
Qualivo Wienerle   12,90 €/kg 
Festtagsaufschnitt 14,30 €/kg

Unsere Öffnungszeiten Unsere Öffnungszeiten
zu Weihnachten: zu Silvester
Samstag, 23.12.2023 Samstag, 30.12.2023
8.00 Uhr – 14.00 Uhr 8.00 Uhr – 12.00 Uhr
Montag, 25.12.2023 Montag, 01.01.2024
geschlossen geschlossen
Dienstag, 26.12.2023
geschlossen

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.



Ihre 

Weihnachts- 

grußanzeige im 

Heimatblatt...

LENZKIRCH
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In diesem Sinne möchten wir uns für die angenehme Zusammen-
arbeit und das nette Miteinander bei unseren Anzeigenkunden, 
Leserinnen und Lesern bedanken. 

Uns als Familienunternehmen ist es auch in diesem Jahr wieder eine 
Herzensangelegenheit eine soziale Einrichtung aus unserer Region mit 
einer Weihnachtsspende zu unterstützen. Unsere Spende geht an den 
„Förderverein für krebskranke Kinder e.V. Freiburg im Breisgau“. 

Wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue Jahr 2024. Besonders freuen wir uns 
auf die nächsten 366 Tage dir wir nächstes Jahr mit Ihnen 
zusammen arbeiten dürfen. 

Weihnachtliche Grüße aus Stockach

Ihr PRIMOVERLAG

WEIHNACHTEN
UND EIN GESUNDES NEUES JAHR 2024

WEIHNACHTEN
Frohe

Wir sind ab dem 

22.12.2023 bis

einschließlich 

03.01.2024 in der 

Winterpause.
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Herzlichen Dank 
für die gute 

Zusammenarbeit im 

vergangenen Jahr.

Langenordnach 61
79822 Titisee-Neustadt

Tel. +49 (0)7651 7460
Fax +49 (0)7651 3936

info@walter-dachdecker.de
www.walter-dachdecker.de

 Weihnachtszeit
WIR WÜNSCHEN EINE WUNDERSCHÖNE 

UND EINEN
GUTEN START

IN 2024!

VIELEN DANK FÜR IHRE 
TREUE UND IHR VERTRAUEN.

Im Bildstöckle 33  |  79822 Titisee-Neustadt 
Telefon: 07651 - 13 06  |  www.fehrenbach-forsttechnik.de 

Ihr kompetenter 

Servicepartner für

Forst- und Gartengeräte.

Wir senden

die schönsten Wünsche
für eine schöne Zeit mit

Familie
Freunde

Liebe
Lachen&

Frohe
Weihnachten

und einen guten Start 
ins neue Jahr

79859 Schluchsee ● Telefon: 0 76 56/1027 ● Fax 1079

mit Familie

MARTIN BOOZ
Treppen- & Holzbau GmbH

Zimmerei

•  Innenausbau
•  Dachfenstersanierung
•  Decken, Wände, Böden
•  Haustüren und Windschutz
•  Umbau und Renovierungsarbeiten

Wir wünschen unserer verehrten 
Kundschaft ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr.
79853 Lenzkirch · Im Binzenrain 9 · Tel. 07653/961590

Fax 07653/961591 · E-mail: martinbooz@t-online.de

Oh, wie ist es schön, wenn Weihnachten ist.  
Ich wünschte nur, dass ein wenig öfter Weihnachten wäre. 

– Astrid Lindgren
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Wir wünschen all unseren Kunden  
und ihren Familien ein frohes Fest  

und ein gutes, neues Jahr. 
Danke für Ihre Vertrauen, bleiben Sie gesund.
• Lackierung
• Unfallinstandsetzung
• Autoglas
• Beschriftung
• Hol- und Bringservice
• Smart Repair
• Fahrzeugaufbereitung

info@knoepfle-design.de  |  www.knoepfle-design.de

Biberwiese 15  |  79822 Titisee-Neustadt
Telefon: 07651 - 5298  |  Telefax: 07651 - 4326

Wir wünschen eine fröhliche, 
entspannende Weihnachtszeit, 

viel Freude, Glück und Erfolg im Neuen Jahr!

WIR SAGEN Danke  
 FÜR IHRE TREUE!

Danke für Ihr Vertrauen und Ihre 
Unterstützung in diesem Jahr. Wir 

wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein gesegnetes Weihnachten und 

einen guten Start in das neue Jahr.

Hausmeisterservice 
Land- & 

forstwirtschaftliches 
Lohnunternehmen

Frank Stich
Raitenbucher Str. 3 
79853 Lenzkirch
Tel.: 07653 / 96 00 56
Mobil: 0173 / 323 55 91
info@stich-frank.de

Weihnachten  
ist keine Jahres zeit.  
Es ist ein Gefühl. 

– Edna Ferber –

Eine wundervolle Weihnachtszeit
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr.

Wir wünschen all unseren Kunden, Freunden  
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest  

und ein glückliches 2024. 

HARALD MATT
Bonndorfer Straße 21  |  79853 Lenzkirch
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© Wechdorn/DEIKE

Primo 
KIDS

Das brauchst du: 
- ein weißes DIN-A4-Blatt 
- Schere, Klebstoff, Lineal 

- Holzkugel mit Loch 
- farbiges Schleifenband

 - schwarzer Stift 

So geht es: 
Falt das Blatt in der Mitte

und schneid es in zwei
gleich große Teile. 

Nun musst du die beiden
entstandenen Rechtecke von 

unten nach oben fächerförmig 
falten. Eine Falte sollte etwa

1,5 Zentimeter breit sein.

Miss von oben fünf Zentimeter ab 
und knick die Fächerstücke jeweils 
an dieser Stelle nach unten. Kleb 
jetzt die Flügel am Körper fest. 

Sobald der Klebstoff
getrocknet ist, 

kannst du
die Holzkugel auf
das Band fädeln. 

Schneid das Schleifenband 
in der gewünschten Länge 
ab. Nimm ein Fächerstück 

und kleb ein Ende 
des Bandes an der

langen Seite fest. Danach 
klebst du die beiden

Fächerstücke aneinander. 

Zum Schluss musst
du deinem Engel

nur noch ein
Gesicht aufmalen. 
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EIN HERZLICHES

DANKESCHÖN

FÜR IHR

VERTRAUEN

UND IHRE TREUE.

WIR FREUEN UNS

AUF UNVERGESSLICHE

REISEERLEBNISSE

MIT IHNEN

IN 2024!

ER Touristik · Erwin Rieder GmbH & Co. KG
Zähringer Str. 333 · 79108 Freiburg ·  0761 / 76 999 522 · www.er-touristik.de

4

Frohe Festtage
UND EIN GUTES, GESUNDES NEUES JAHR 

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte  
Vertrauen.

Hotel Restaurant Peterle 
Schuppenhörnlestr. 18 
79868 Feldberg 
www.hotel-peterle.de

Wir wünschen allen 
unseren Gästen und 

Bekannten ein 
ruhiges und besinnliches 

Weihnachtsfest sowie 
ein gutes Jahr 2024. 

Verena, Matthae, 
Theophil & Tobias Resi 

& Franz Müller  

250 g  TK Himbeeren
50 g  Spekulatius
1 EL  Zitronensaft

2 Pkt.  Vanillezucker
200 g  Mascarpone
500 g  Magerquark

100 ml  Milch
100 g  Zucker
1 Prise  Zimt 

Spekulatius zerbröseln. Aufgetaute Himbeeren mit Zitronensaft und 1 Päck-
chen Vanillezucker vermengen. Mascarpone, Quark, Milch, Zucker, Vanille-
zucker und Zimt mit dem elektrischen Schneebesen cremig aufschlagen.

2/3 der Keksbrösel in Dessertgläser füllen, Himbeeren darauf geben und 
mit der Quarkcreme abschließen. Mit Himbeeren und den restlichen 
Bröseln dekorieren. 

Himbeer-Spekulatius Dessert
Weihnachtsdessert

Zutaten:

© https://www.chefkoch.de/rezepte/1253861230636695/Weihnachtsdessert.html
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LIEBE KUNDEN,
WIR MÖCHTEN UNS SEHR HERZLICH  

FÜR IHRE TREUE BEDANKEN.
WIR WÜNSCHEN IHNEN UND IHREN FAMILIEN FROHE 

WEIHNACHTEN UND EIN GESUNDES  
NEUES JAHR 2024.

IHR HAIR POINT TEAM
LISA UND ANNETTE

Fischbacher Straße 5
79859 Schluchsee

Tel. 07656 9292

Herzlichen Dank sagen wir allen Kunden und 
Geschäftspartnern für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen Frohe Weihnachten
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2024.

DOLD-TORE
Für Garagen und Industrie
Bruggener Str. 9
78199 Bräunlingen
Tel. 0771 - 8 32 27-0
www.dold-tore.de

Die besten Wünsche zum  

Weihnachtsfest und Jahreswechsel.

Ein herzliches Dankeschön 

 für Ihr Vertrauen.

Firma Lüber Haustechnik
Sanitärtechnik - Kundendienst

Jörg Fechtig + Mitarbeiter
79859 Schluchsee  |  Telefon 07656 / 265

DANKE allen unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden 
für das entgegengebrachte 
Vertrauen in uns und unsere Arbeit.

Wir wünschen ein gesegnetes Fest 
sowie ein gesundes Neues Jahr 2024.

Dirk Ummenhofer  
und Mitarbeiter

Gutachstr. 74  |  79822 Titisee-Neustadt  |  Telefon 07651/8566

200 g  Weizenmehl (Type 405)
100 g  Zucker
125 g  kalte Butter

1 Pck.  Vanillezucker
1  Ei (Gr. M)
etwas Mehl für die Teigverarbeitung

Für den Mürbeteig Butter, Mehl, Zucker, Vanillezucker und das Ei zu einem gleichmäßigen 
Teig verkneten. Teig für 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Ein Blech mit Backpapier auslegen, Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze (Umluft: 
160 Grad) vorheizen. Arbeitsfläche bemehlen. Teig auf der Arbeitsfläche etwa 5 mm 
dick ausrollen und mit beliebigen Ausstecherformen ausstechen. Kekse direkt auf 
das Blech legen. Kekse im vorgeheizten Ofen ca. 7-10 Minuten backen (pro Blech). 
Vollständig auskühlen lassen. Die Kekse können nun nach belieben verziert werden.

Einfache Butterplätzchen
P lätzchen-Zeit

Zutaten:

© https://www.einfachbacken.de/rezepte/butterplaetzchen-einfach-und-lecker
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Ein herzliches Dankeschön für die gute 
Zusammenarbeit und das entgegengebrachte 

Vertrauen im vergangenen Jahr.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten 
und einen guten Start ins neue Jahr 2024!

Wir wünschen
frohe Weihnachten 

und viel Glück 
im neuen Jahr. 

BESINNLICHE 
  Weihnachten

Herzlichen Dank
für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr.
Wir wünschen all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten ein

besinnliches Weihnachtsfest
und ein gutes 2024.

Team
Taxi Scherf

07651 - 5553


